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Aktuelles Telefonverzeichnis 
der Stadtverwaltung Zülpich 

Terminanmeldung  
für den städtischen  
Veranstaltungskalender 2021 

64 Ortsidentitätstafeln  
für die Zülpicher Börde 
verbinden die Region 

Tag der offenen Tür am 
Franken-Gymnasium Züplich 
am 20. November 2020 

DRK-Blutspende  
am 27. Oktober 2020  
ab 15:30 Uhr  
im Forum Zülpich

 NOTRUFNUMMERN! 
Ambulanter ärztlicher Notdienst: 
116117 (kostenlose Rufnummer) 

In akuten, lebensbedrohlichen Notfällen –  
Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr:  

112 oder 02251/5036. 
Notdienste der Zahnärzte:  
01805-986700. 
Apothekennotdienst:  

Festnetz: 0800-0022833 (kostenlos) 
vom Handy: 22833 (69 ct./min.) 

Weitere Infos zum Notdienst unter: 
www.aponet.de

AUFRUF ZUM VOLKSTRAUERTAG

NR. 10

Aufruf zum Volkstrauertag  
am Sonntag, 15. November 2020 

Foto: Uwe Kleinert, Stadt Zülpich 
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BEKANNTMACHUNGEN

Aufruf zum Volkstrauertag 2020 
Zülpich 

Am Sonntag, den 15. November 2020, gedenkt die Bundesrepublik Deutschland 
der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 

In Zülpich beginnt der Volkstrauertag mit den Gottesdiensten in der Evange -
lischen Christuskirche um 10:00 Uhr und in der Katholischen Pfarrkirche  
St. Peter um 11:00 Uhr.  
Es wird darauf hingewiesen, dass der alljährliche Programmablauf der 
hiesigen Gedenkfeier aufgrund der Corona-Pandemie geändert werden 
muss. So entfallen neben dem gemeinsamen Gang von der Kirche zum 
Ehrenmal auch die musikalische Begleitung durch Orchester und Chor. 
Die Teilnehmer treffen sich stattdessen nach den Gottesdiensten gegen 
12:15 Uhr direkt zur Gedenkfeier am Ehrenmal „Im Wingert“. 
Ebenso ist das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln nach der 
Coronaschutzverordnung (Abstands- und Maskenpflicht) am Ehrenmal 
dringend erforderlich. 
Bürger, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich 
vorab bei der Stadt Zülpich möglichst per Mail unter ukleinert@stadt-zuelpich.de 
oder ersatzweise telefonisch unter 52-255 anzumelden. 

 

 

 

 

Ulf Hürtgen                                 Paul Karle 
Bürgermeister                             Vorsitzender des Ortsverbandes Zülpich 
                                                  Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 

Gedenkfeier anlässlich  
des Volkstrauertages in Sinzenich 

In Sinzenich findet am Volks-
trauertag, den 15.11.2015, 
um 11:00 Uhr am Ehrenmal 
eine kurze Gedenkfeier statt. 
Diese wird von einer Abord-
nung des Musikverein Sinze-
nich 1952 e.V. musikalisch 
mitgestaltet. 
Zum ehrenden Gedenken der 
Opfer von Krieg und Gewal-
therrschaft wird dort ein 
Kranz des Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge 
e.V. niedergelegt.  
Die Teilnehmer werden 
darauf hingewiesen, dass das 
Einhalten der Abstands- und 
Hygieneregeln (Abstands- 
und Maskenpflicht)  am 
Ehrenmal dringend erforder-
lich ist. 

J. Heinrichs  
Ortsvorsteher

Volksbund Deutsche  
Kriegsgräberfürsorge e.V. 

Zülpich – Spenden für den dauerhaften Erhalt der deutschen Kriegsgräber zur 
Erinnerung an die Kriegstoten, als Mahnung für die Lebenden, als frieden -
spädagogische Lernorte für nachwachsende Generationen und als Aufforderung 
zu Frieden, Versöhnung und Völkerverständigung – sammelt der „Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge” von 

Sonntag, 1. November bis zum Montag, 30. November 2020. 
Im vorgenannten Zeitraum findet auch im Stadtgebiet Zülpich und den Ortschaf-
ten wieder die seit Jahren bekannte Haus- und Straßensammlung statt. 

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende um die deutschen Kriegs-gräber als 
Mahnung zum Frieden zu erhalten. 

Reservisten sammeln wieder 
Anlässlich der Spendenwochen initiieren Reservisten an Allerheiligen, Sonntag, 
1. November 2020, eine Sammlung am Zülpicher Friedhof an der Römerallee. 
Von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr und von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr stehen sie dort mit 
ihren Sammelbüchsen bereit. 

DER BÜRGERMEISTER                                                          Zülpich, 12.10.2020 

BEKANNTMACHUNG 
Die 1. Sitzung des Rates findet auf Einladung des 

Bürgermeisters Ulf Hürtgen 
am Donnerstag, 05.11.2020, 18:00 Uhr, 

im Forum Zülpich, Blayer Straße 20, 53909 Zülpich, 
statt. 

TAGESORDNUNG 
A.) Öffentlicher Sitzungsteil 
1. Feststellung des/der Altersvorsitzenden 

2. Bestellung von Schriftführerinnen und Schriftführern für die Dauer der 
Wahlperiode 

3. Vereidigung und Amtseinführung des Bürgermeisters 

4. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähig-
keit 

5. Anerkennung der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil 

6. Verpflichtung und Einführung der Ratsmitglieder 

7. Einwohnerfragestunde 

8. Vorlage  
Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters (TOP 
8.1 bis TOP 8.4) 

8.1 Festlegung der Anzahl der Stellvertreter des Bürgermeisters 
8.2 Benennung von Stimmzählern für die Auszählung der Stimmen für die Wahl 

der Stellvertreter des Bürgermeisters 
8.3 Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters 
8.4 Verpflichtung und Einführung der Stellvertreter des Bürgermeisters 

9. Vorlage  
Bildung von Ausschüssen (TOP 9.1 - 9.7) 

9.1 Festlegung der Anzahl der Ausschüsse und der jeweiligen Anzahl der 
Mitglieder 

9.2 Festlegung der Gruppenstärke der Ausschüsse 
9.3 Beschlussfassung über das Verfahren bei der Reihenfolge der stellvertreten-

den Ausschussmitglieder 
9.4 Wahl der Ausschussmitglieder und der Stellvertreter 
9.5 Festlegung des Verfahrens beim Zugriffsrecht gem. § 58 Abs. 5 GO NRW für 

Ausschussvorsitzende und stellvertretende Aussschussvorsitzende 
9.6 Benennung der Ausschüsse, deren Vorsitz beansprucht wird, in der Reihen-

folge der Höchstzahlen 
9.7 Benennung der Ausschussvorsitzenden und stellvertretenden Ausschussvor-

sitzenden 

10. Vorlage  
Wahl der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 

11. Besetzung der externen Gremien 
12. Vorlage 114/2020 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
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hier: Förderanträge der Stadt Zülpich im Rahmen des „Investionspakt zur 
Förderung von Sportstätten“ 

13. Mitteilungen der Verwaltung zum öffentlichen Sitzungsteil 

14. Anfragen nach § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt 
Zülpich und seiner Ausschüsse zum öffentlichen Sitzungsteil 

B.) Nichtöffentlicher Sitzungsteil 
15. Anerkennung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Sitzungsteil 

16. Vorlage 113/2020 
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
hier: Verlängerung des Stromlieferungsvertrages mit dem Energieversorger 
innogy 

17. Mitteilungen der Verwaltung zum nichtöffentlichen Sitzungsteil 

18. Anfragen nach § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt 
Zülpich und seiner Ausschüsse zum nichtöffentlichen Sitzungsteil 

(Änderungen und Erweiterungen der Beratungspunkte bleiben vorbehalten) 
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie zehn 
Tage vor dem Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus, 
Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich, einsehen 
oder 
finden Sie im Internet unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung. 
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>. 
Details finden Sie im Ratsinformationssystem unter der Rubrik <Rathaus und 
Politik – Sitzungsdienst>. 

Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie 
hierzu recht herzlich eingeladen.

Öffentliche Bekanntmachung 
der Genehmigung der 26. Änderung  

des Flächennutzungsplanes der Stadt Zülpich,  
Ortsteil Lövenich, Flächentausch- Umwandlung von gemischten  

Bauflächen in Fläche für die Landwirtschaft/Grünfläche 
Inkraftsetzen der 26. Änderung  

des Flächennutzungsplanes der Stadt Zülpich,  
Ortsteil Lövenich, Flächentausch - Umwandlung von gemischten Bau -

flächen in Fläche für die Landwirtschaft/Grünfläche 
Die Bezirksregierung Köln hat mit Verfügung vom 21.09.2020 gemäß § 6 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl I S. 3634) die 26. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Zülpich, 
Ortsteil Lövenich, Flächentausch – Umwandlung von gemischten Bauflächen in 
Fläche für die Landwirtschaft/ Grünfläche genehmigt. Die Genehmigungsverfü-
gung (Az.: 35.2.11-48-54/20) hat folgenden Wortlaut: 

Genehmigung  
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) genehmige ich die vom Rat 
der Stadt Zülpich am 04.06.2020 beschlossene 26. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 
Den unten aufgeführten Hinweis bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. 

Hinweis: 
Den Nachweis der Bekanntmachung bitte ich mir vorzulegen. Der Kreis soll eine 
Durchschrift erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
gez. Frings 

Einsichtnahme 

Die 26. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Zülpich, Ortsteil Lövenich, 
Flächentausch – Umwandlung von gemischten Bauflächen in Flächen für die 
Landwirtschaft kann im Rathaus der Stadt Zülpich, Markt 21, Zimmer 210 
während der Dienststunden, und zwar  

Montag bis Freitag                         8.30 Uhr bis 12.30 Uhr  
Montag bis Mittwoch                   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und zusätzlich Donnerstag           14.00 Uhr bis 17.30 Uhr  

von jedermann eingesehen werden. 

Über den Inhalt des Planes und der Begründung einschließlich Umweltbericht 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

ACHTUNG: Auf Grund der derzeit geltenden Corona-Hygienemaßnahmen 
bitten wir Sie im Vorfeld telefonisch einen Termin zur Einsicht zu verein-
baren. Melden Sie sich dazu bei Herrn Raimund Mohr unter 02252 52234!  
Hinweise nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NRW, S. 666 ), 

zuletzt geändert durch Artikel 5G zur Änderung des KommunalwahlG und weiterer 
wahlrechtlicher Vorschriften vom 11.04.2019 (GV NRW, S. 202) kann eine 
Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn: 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan (Änderung) ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt Zülpich vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

Hinweise nach dem Baugesetzbuch (BauGB): 

Unter Beachtung des § 244 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl I S. 3634) ergehen folgende Hinweise: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 
1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich ist, 
wenn sie gemäß § 215 BauGB nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser öffent-
lichen Bekanntmachung unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhaltes gegenüber der Stadt Zülpich geltend  gemacht worden ist. 

Nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägung sind ebenfalls 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Zülpich geltend gemacht worden ist. 

Hinweis auf die Unbeachtlichkeit der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften gemäß § 215 Baugesetzbuch (BauGB)  
„Unbeachtlich werden : 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und 
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3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“  
Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung 
des Flächennutzugsplans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 
gem. § 214 BauGB 

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 hat folgenden Wortlaut: 

”(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs 
ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und der Satzungen nach 
diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde 
bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht 
zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensicht-
lich und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;  
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 
Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2, nach § 13 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13 a Abs. 2 Nr.1 und § 13 b ), nach 
§ 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35 Abs. 6 Satz 5 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften einzelne 
Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der 
Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 Satz1 nicht für die Dauer 
einer angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für 
die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist 
oder bei Anwendung des § 4 a Abs. 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und 
die auszulegenden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das 
zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, bei Anwendung des § 13 Abs. 
3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, 
unterlassen wurde, oder bei Anwendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 
(auch in Verbindung mit § 13 a Abs. 2 Nr. 1und § 13 b) die Voraussetzungen für 
die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der 
Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 
2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbe-
achtlich, wenn die Begründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder 
ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung 
hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 
4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt, oder der mit der Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans oder der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht 
erreicht worden ist.“ 

§ 214 Abs. 2  BauGB hat folgenden Wortlaut:  

„Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans  
(§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt 
worden sind;  
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem 
Flachennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beein-
trächtigt worden ist;  
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, 
dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans 
herausstellt;  
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die 
geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“ 
 § 214 Abs. 3 hat folgenden Wortlaut: 

„Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die 
Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel 
der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungs-
vorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis 
von Einfluss gewesen sind.“ 

§ 214 Abs. 2 a hat folgenden Wortlaut: 

Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in 
Verbindung mit § 13 b, aufgestellt worden sind, gilt  ergänzend  zu den Absätzen 
1 und 2 Folgendes: 

1. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13 a Abs. 3 ist für die Rechtswirk-
samkeit des Bebauungsplans unbeachtlich. 

2. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf 
einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die 
Vorprüfung als ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie entsprechend den 
Vorgaben von § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durchgeführt worden ist und ihr 
Ergebnis nachvollziehbar ist, dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behör-
den oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; 
andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans 
beachtlicher Mangel. 

3. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13 a Abs. 1 Satz 4 nicht 
vorliegt, gilt als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und 
durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 
1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung begrün-
det wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungs-
plans beachtlicher Mangel.“ 

Wirksamkeit 

Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung wird die 26. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Zülpich, Ortsteil Lövenich, Flächentausch – Umwandlung 
von gemischten Bauflächen in Fläche für die Landwirtschaft/Grünfläche gemäß  
§ 6 Abs. 5 BauGB rechtswirksam. 
Die Erteilung der Genehmigung der Bezirksregierung Köln (siehe oben) wird 
hiermit gemäß § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. 
Der betreffende Planbereich ist in dem nachfolgend abgedruckten Kartenaus-
schnitt dargestellt.  

Stadt Zülpich, den 02.10.2020 

Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 
INKRAFTTRETEN 

 des Bebauungsplanes Nr. 52/3 Lövenich „Am Wehr“ 
Satzungsbeschluss 
Aufgrund des § 10  des Baugesetzbuches ( BauGB ) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 
1 und § 41 Abs. 1 Satz 2 f) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt 
Zülpich am 27.09.2018 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Der Bebauungsplan Nr. 52/3 Lövenich „Am Wehr“, wird gemäß § 10 Baugesetz-
buch als Satzung beschlossen sowie die textlichen Festsetzungen, die Begründung 
und die Artenschutzrechtliche Prüfung. 

§ 2 
Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplans  entspricht der Darstel-
lung des Bebauungsplans. 

§3 
Die Satzung (Bebauungsplan Nr. 52/3 Lövenich „Am Wehr“) tritt mit dem Tage 
der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Hinweise nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gem. § 7 Abs. 6 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 
(GV NRW, S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, kann gegen Satzungen nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden 
c) der Bürgermeister der Stadt Zülpich hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Zülpich vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Hinweise nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes  in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendun-
gen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Unter Beachtung des § 244 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) ergehen folgende Hinweise: 

Es wird darauf hingewiesen, das eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1, 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich 
ist, wenn sie gem. § 215 BauGB nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser öffent-
lichen Bekanntmachung unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-



Amtsblatt für die Stadt 

ZÜLPICH 5

verhaltes geltend gemacht worden sind. 

Nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägung sind ebenfalls 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser  öffentlichen 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Zülpich geltend gemacht worden sind. 

Auf die Vorschriften des  § 44 Abs. 5 BauGB in Verbindung mit § 44 Abs. 3, S. 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung der durch den Bebauungsplan 
eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hiermit hingewiesen. 

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorbezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes und Abgrenzung des Plangebietes 
Mit dem Tage dieser öffentlichen Bekanntmachung tritt die Satzung (Bebauungs-
plan Nr. 52/3 Lövenich „Am Wehr“) gem. § 10 Abs. 3 BauGB  in Kraft. 

Der räumliche Geltungsbereich des genannten Bebauungsplans geht aus dem 
beigefügten Lageplan hervor. 

Der genannte Bebauungsplan (Bebauungsplan Nr. 52/3 Lövenich „Am Wehr“) 
liegt mit der Begründung, den textlichen Festsetzungen und der Artenschutz-
rechtlichen Prüfung  im Rathaus der Stadt Zülpich Markt 21, II.OG, Zimmer 210 
während der Dienststunden, und zwar von  

Montag bis Freitag                  08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Montag bis Donnerstag           14.00 Uhr bis 16.00 Uhr     sowie zusätzlich  
Donnerstag                            16.00 Uhr bis 17.30 Uhr  

zu jedermanns Einsicht aus. 

Über den Inhalt des Planes, der textlichen Festsetzungen, der Begründung und 
der Artenschutzrechtlichen Prüfung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  

Aufgrund der besonderen Corona-Lage ist vor der Einsichtnahme die 
Vereinbarung eines Termins erforderlich (H. Mohr. Tel. 02252/52234, 
rmohr@stadt-zuelpich.de).  
Bekanntmachungsanordnung 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 27.09.2018 über den 
Bebauungsplan (Nr. 52/3 Lövenich „Am Wehr“), dessen In-Kraft-Treten, Ort und 
Zeit der Auslegung sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise werden hier-
mit öffentlich bekanntgemacht. 

Stadt Zülpich, den 02.10.2020 

Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 

Bekanntmachung der Anmeldetermine  
für das Schuljahr 2021/2022 

zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in die 
allgemeinbildenden weiterführenden Zülpicher Schulen 

➣     Städt. Gemeinschaftshauptschule Zülpich 
➣     Karl-von-Lutzenberger Realschule Zülpich 
➣      Franken-Gymnasium Zülpich 

Liebe Eltern der Viertklässler, 

nun endet in Kürze die Grundschulzeit und ein neuer Lebensabschnitt für Ihr 
Kind beginnt. 

Bereits Ende Januar 2021 erhält Ihr Kind das Halbjahreszeugnis und damit einher-
gehend eine Empfehlung durch die Grundschule für eine weiterführende Schule. 
Die endgültige Entscheidung, zu welcher Schule Sie Ihr Kind anmelden, liegt 
jedoch bei Ihnen. Diese Entscheidung ist nicht leicht und will wohl überlegt sein. 

Das Angebot von Schulformen ist vielfältig. Gerne möchte ich Sie bei Ihrer 
Entscheidung unterstützen und Sie kurz über die weiterführenden Schulen der 
Stadt Zülpich informieren: 

Die Gemeinschaftshaupt-
schule Zülpich als Ganz-
tagsschule vermittelt den 
Schülerinnen und Schülern 
eine grundlegende allge-
meine Bildung und stellt 
insbesondere die Berufs-
orientierung ab Klasse 7 in 
den Mittelpunkt. Mehrere 
Lernpartnerschaften mit 
Firmen vor Ort bieten den 

Schülerinnen und Schülern einen realistischen Einblick ins Berufsleben. 
Dieser wird durch die Praktika in den Jahrgangsstufen 8, 9 und der Klasse 10 
Typ A untermauert. Auch die musisch-künstlerische Bildung hat einen hohen 



Amtsblatt für die Stadt 

ZÜLPICH 6

Stellenwert: Jedem Kind bietet die Hauptschule durch ihre musikalische 
Ausrichtung die Möglichkeit, kostenlos ein Instrument zu erlernen. Außer-
dem können die Schülerinnen und Schüler in mehr als 30 verschiedenen 
Arbeitsgemeinschaften vielfältige Freizeitangebote wahrnehmen, die durch 
außerschulische Mitarbeiter angeboten werden. Die Übernahme eines der 
vielen sozialen Ämter an der Schule hilft den Schülerinnen und Schülern 
einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen (Busscouts, Schülerpa-
ten, Unterstützung beim Additum, Kioskdienst). Seit einigen Jahren bietet 
die Schule nach der Kernlernzeit von 8.15 – 14.55 Uhr an drei Tagen in der 
Woche eine Zusatzförderung (Additum) in den Hauptfächern an. 
In der Hauptschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I erworben 
werden: Der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und nach Klasse 10, die 
Fachoberschulreife (nach dem erfolgreichen Besuch der Klasse 10 Typ B). 
Auch besteht die Möglichkeit, die Berechtigung für den Besuch der gymnasi-
alen Oberstufe zu erwerben. 

An der Karl-von-Lutzen-
berger Realschule werden 
die Schülerinnen und Schü-
ler in vier Zügen im vorge-
schriebenen Fachunterricht 
auf die möglichen Abschlüsse 
(Fachoberschulreife / Fach -
oberschulreife mit Qualifi -
kation zur Berechtigung des 
Besuchs der gymnasialen 
Oberstufe) vorbereitet und 

können diese erfolgreich erwerben. 
Ein intensives Methodentraining zieht sich durch alle Jahrgangsstufen, bei 
dem selbständiges Lernen trainiert wird. 
Es gibt ein umfangreiches Angebot an Arbeitsgemeinschaften, z.B. Wettbe-
werbe, Sozialtraining, Sanitäter, Streitschlichter, Chemie, berufsbezogene 
Mathematik, Sport, Mofa. 
Der Unterricht findet in der Zeit von 8.00 bis 13.15 Uhr statt, an Langtagen 
bis 14.15 bzw. 14.55 Uhr. Im Nachmittagsbereich wird eine Hausaufgabenbe-
treuung angeboten, die der Förderverein federführend unterstützt. 
Seit diesem Schuljahr bieten wir für die Schülerinnen und Schüler eine 
bewegte Pause an, bei der ausgebildete Sporthelfer Spielgeräte an die Schü-
lerschaft ausleihen. 
Der Bereich der Berufswahlorientierung wird in der KvL intensiv betreut. 
Mehrere Lernpartnerschaften z.B. mit Smurfit Kappa, Metallbau Zimmer-
mann oder Miele ermöglichen den Schülerinnen und Schülern optimale 
Einblicke in die Berufswelt. 
Was ist das Besondere an der KvL? 
➣ Im Jahrgang 7 kommt für alle Schülerinnen und Schüler das wählbare 

vierte Hauptfach hinzu, derzeit gibt es das Angebot: Sozialwissenschaf-
ten, Biologie, Technik, Französisch und Kunst. 

➣ Ausgebildete Schülerpaten betreuen die Fünftklässler im Übergang von 
der Grundschule zur weiterführenden Schule. 

➣ Zu unserem Schulprofil zählt die positive Verhaltensunterstützung 
(PBS). Mithilfe eines Belohnungssystems werden eine wertschätzende 
Kommunikation und gelingende Lernatmosphäre unterstützt, die dazu 
beitragen, dass Leistungen gesteigert werden. 

➣ Immer mittwochs bieten engagierte Eltern den Schülerinnen und Schü-
lern ein gesundes Frühstück an, an anderen Tagen gibt es einen Kiosk, 
der vom Förderverein unterstützt wird. 

Das Franken-Gymnasium 
Zülpich umfasst derzeit – 
allerdings auslaufend – 
noch die Schuljahrgänge 5 
bis 12 (G8), künftig die 
Jahrgänge 5 bis 13 (G9), 
denn am Franken-Gymna-
sium werden seit 2018 alle 
neu eingeschulten Schüle-
rinnen und Schüler der 
fünften Klassen dem G9-

Bildungsgang zugeordnet. 
Die Schulform des Franken-Gymnasiums vermittelt Schülerinnen und Schü-
lern eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht damit den 
Beginn eines Hochschulstudiums. Ziel ist, das selbstständige Lernen zu fördern 
und Jugendliche an wissenschaftliches Denken und Arbeiten hinzuführen. 
Im Rahmen des offenen Ganztags haben die Fünft- bis einschließlich Siebt-
klässler des Franken-Gymnasiums die Möglichkeit, an einer Betreuung bis 
16.00 Uhr teilzunehmen. 

Seit 2013 ist das Franken-Gymnasium als Europaschule zertifiziert, seit 2020 
erneut als Europaschule anerkannt (rezertifiziert). Mit diesem Gütesiegel 
sowie mit dem breitgefächerten (außer)unterrichtlichen Angebot möchte das 
Franken-Gymnasium die Schülerinnen und Schüler so qualifizieren, dass sie 
auch international bestehen können und die Chancen nutzen, welche die 
Europäische Gemeinschaft und die globalisierte Welt bieten. 
Durch seinen bilingualen Zug im Fach Englisch besitzt das Franken-Gymna-
sium wie auch durch die Möglichkeit der Teilnahme am Spanischunterricht 
in der Sekundarstufe II einen fremdsprachlichen Schwerpunkt. Spanisch ist 
damit nach Französisch die zweite romanische Sprache, die am Franken-
Gymnasium unterrichtet wird. 
Weitere Standbeine unserer schulischen Arbeit sind neben dem MINT-Zweig 
auch das Soziale Lernen sowie die Sensibilisierung für Nachhaltigkeit und 
ökologische Verantwortung. 
Unser Gymnasium bzw. die Schulfamilie des Franken-Gymnasiums zeichnet 
sich neben (außer)unterrichtlichen Besonderheiten und einer Akzentuierung 
der sozialen Verantwortung besonders durch ein ausgeprägtes familiäres 
Wir-Gefühl aus, das das Miteinander von Schülerinnen und Schülern, Eltern 
sowie Lehrerinnen und Lehrern trägt und eine Atmosphäre des gemeinsamen 
Lebens in der Schule als Lernheimat schafft. 
An Schultagen mit Nachmittagsunterricht, die es erst ab Klasse 8 gibt, haben 
die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in der Mensa des auf dem 
Schulcampus gelegenen Forums ein Mittagessen einzunehmen. Auch steht 
grundsätzlich ein Kiosk mit vielfältigem Angebot zur Verfügung. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie Gefallen an einer unserer Schulen 
finden und sich für eine unserer weiterführenden Schulen entscheiden, damit 
sich unsere Investitionen in die Schullandschaft auch weiterhin lohnen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen die richtige Schulwahl und Ihrem Kind für 
die weitere Schullaufbahn alles Gute. 

Zülpich, den 07.10.2020 

Ihr 

  

Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 

Der Anmeldezeitraum für das am 18.08.2021 neu beginnende Schuljahr 
2021/22 zur Aufnahme von Fünftklässlern in die allgemeinbildenden weiterfüh-
renden Zülpicher Schulen ist wie folgt festgelegt: 

➣ Städt. Gemeinschaftshauptschule Zülpich 
Keltenweg 10, 53909 Zülpich 
Telefon: 02252/529800, Schulsekretärinnen: Frau Junker und Frau Esser 
E-Mail: buero@ghs-zuelpich.de 

Anmeldezeiten: 
Mittwoch, 17.02. bis einschließlich Freitag, 12.03.2021 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin, zu dem Sie Ihr Kind mitbringen. Am „Tag 
der offenen Tür“ am Samstag, 06.02.2021, können bereits Termine verein-
bart werden. Weitere Informationen über die GHS Zülpich finden Sie auf der 
Homepage unter: www.ghs-zuelpich.de 

Bitte bringen Sie zur Anmeldung mit: 
Familienstammbuch oder Geburtsurkunde, zwei Lichtbilder, Kopien aller Zeug-
nisse mit der Schulformempfehlung der Grundschule und den Anmeldeschein 
Für Rückfragen stehen Ihnen die zuständigen Schulsekretärinnen zur Verfügung. 

➣ Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich 
Blayer Str. 5, 53909 Zülpich 
Telefon: 02252/83730, Schulsekretärin: Frau Hövel und Frau Becker 
E-Mail: kvl@realschule-zuelpich.de 

Anmeldezeiten: 
Donnerstag, 18.02. bis einschließlich Donnerstag, 11.03.2021: 08.00 – 
13.00  Uhr 

zusätzlich: 
Donnerstag, 18.02. und 25.02.2021: 14.00 – 17.00 Uhr 
Freitag, 19.02.2021: 14.00 – 18.00 Uhr 
Samstag, 20.02.2021: 09.00 – 12.00 Uhr 

neu: 
Bitte vereinbaren Sie unbedingt für die Anmeldung einen Termin, zu dem 
Sie Ihr Kind auch mitbringen. An unserem „Tag der offenen Tür“ am 
Samstag, dem 21.11.2020, können bereits Termine für die Anmelde-
phase in 2021 vereinbart werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.realschule-zuelpich.de 
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Bitte bringen Sie zur Anmeldung folgende Dokumente – wenn 
möglich in Kopie – mit: 
•            Geburtsurkunde 
•            letztes Zeugnis mit der Schulformempfehlung der Grundschule 
•            Impfnachweis (Masernschutzimpfung) 
•            ggf. Schwimmbefähigung 

Außerdem benötigen wir 2 Lichtbilder und den Anmeldeschein der Grundschule. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die zuständigen Schulsekretärinnen zur Verfügung. 

➣ Franken-Gymnasium Zülpich 
Keltenweg 14, 53909 Zülpich 
Telefon: 02252/94430, Schulsekretärinnen: Frau Harperscheidt und Frau Stefer 
E-Mail: service@fragy.de 

Tag der offenen Tür (mit vorheriger Anmeldung!): 
• Freitag,     20.11.2020 (nachmittags) 
• Samstag,  21.11.2020 (vormittags) 

Anmeldezeiten: 
Mittwoch, 17.02. bis einschließlich Freitag, 12.03.2021: 09.00 Uhr bis 
12.00 Uhr, 
Donnerstagnachmittag, 18.02.2021: 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
Samstag, 20.02.2021: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

An den Karnevalstagen vom 11.02. bis 16.02.2021 (Weiberfast-
nacht bis einschl. Veilchendienstag) ist das Sekretariat geschlossen 
und keine Anmeldung möglich! 

Besonders herzlich wird Ihnen eine Anmeldung am Donnerstags- oder Samstags-
termin nahegelegt, denn die Schulleitung des Franken-Gymnasiums 
würde sehr gerne nicht nur die Eltern, sondern auch die neuen Schü-
lerinnen und Schüler bei der Anmeldung persönlich kennen lernen. 
Um die Anmeldung für Sie und uns möglichst reibungslos zu gestalten, brin-
gen Sie bitte Folgendes mit: 
• Kopie der Geburtsurkunde, 
• Lichtbild, 
• Kopie des letzten Zeugnisses mit der Schulformempfehlung der Grund-

schule, 
• den Anmeldeschein, 
• Kopie der Masernimpfbescheinigung 

Für Rückfragen stehen Ihnen die zuständigen Schulsekretärinnen zur Verfügung. 
G

ültig bis 21.11.2020
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018
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Bekanntmachung 
Die Beitragsliste des Wasser- und Bodenverbandes Bessenich für die Beitragser-
hebung 2020 liegt in der Wohnung des Verbandvorstehers Herrn Wilfried Rick, 
Bitzgasse 5, 53909 Zülpich-Bessenich, zur Einsicht der Mitglieder aus. Einwen-
dungen hiergegen sind in einer Frist von 4 Wochen beim Verbandsvorsteher 
geltend zu machen. 

Zülpich-Bessenich, 31.08.2020 

gez. Wilfried Rick 
Verbandsvorsteher 

DER BÜRGERMEISTER 
INFORMIERT

Unfallschaden? 
Kfz-Sachverständigenbüro 

Hollstein 
Zülpich, Bonner Straße 3, Tel.: 0 22 52 / 44 14

JENS VAN JÜCHEMS 
RECHTSANWALT 

Tätigkeitsschwerpunkte: 
Familienrecht 

Zivilrecht 
Arbeitsrecht 

Schumacher Straße 10-12 Telefon: (0 22 52) 50 04 
53909 Zülpich Telefax: (0 22 52) 83 45 55 
RavanJuechems@t-online.de www.ravanjuechems.de 
(in der Fußgängerzone Nähe Markt)
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Das Standesamt  
informiert 

Auch in diesem und den kommenden Jahren bietet sich 
wieder die Möglichkeit, in Zülpich auch  an einem Sams-
tag standesamtlich zu heiraten. Die Eheschließungen 
finden grundsätzlich in der „Bürgerbegegnungsstätte 
Martinskirche“ statt. Für diese Eheschließungen sind folgende Termine reserviert. 
28. November 2020 / 19. Dezember 2020  
30. Januar 2021 / 20. Februar 2021 / 27. März 2021 / 24. April 2021 / 29. Mai 
2021 / 26. Juni 2021 / 31. Juli 2021 / 28. August 2021 / 25. September 2021 
/ 30. Oktober 2021 / 27. November 2021 / 18. Dezember 2021 
22. Januar 2022 / 19. Februar 2022 / 19. März 2022 / 30. April 2022 / 21. Mai 
2022 / 25. Juni 2022 / 23. Juli 2022 / 27. August 2022 / 24. September 2022 
/ 22. Oktober 2022 / 19. November 2022 / 17. Dezember 2022 
Die Eheschließungen an diesen Samstagen beschränken sich auf die Vormittags-
stunden. 
Für die Vornahme der Eheschließungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten 
des Standesamtes (Samstagseheschließung) wird eine zusätzliche Gebühr i. H. v. 
66,00 € erhoben. Eine Reservierung ist gegen Vorabzahlung der v. g. Gebühr 
möglich.  
Für die Beantwortung weiterer Fragen stehen Ihnen Frau Pick, Tel. 02252/52-223 
oder Herr Schmitz, Tel. 02252/52-224 zur Verfügung. 

Schiedspersonen  
für den Schiedsamtsbezirk Zülpich 

Frau Jeannine Lehser 
Linzenich, Ülpenicher Weg 24, 53909 Zülpich, Tel.-Nr. 02252/8356952 

Herr Helmut Hegner 
Juntersdorf, Astreastraße 3, 53909 Zülpich, Tel.-Nr.: 02425/909193 

SmiLe-Sprachpaten gesucht 
Ehrenamt im Mini-Format: Wer schenkt neu zugewanderten Kindern 

und Jugendlichen wöchentlich eine Stunde Zeit?   
Das SmiLe-Programm („Sprachförderung mit individuellem Lernerfolg“) läuft 
bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich im Kreis Euskirchen. Aktuell sucht 
das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Kreises Euskirchen weitere 
Menschen jeglichen Alters, die einmal in der Woche für eine Stunde mit einem 
neu zugewanderten Kindergarten- oder Schulkind Zeit verbringen.  

Der Kita- und Schulbesuch stellt für diese Kinder eine Stabilisierung des Alltags 
dar. Alle pädagogischen Kräfte stehen vor der Herausforderung, sie beim Erwerb 
und Erlernen von Deutsch als Zweitsprache zu unterstützen. Der sichere Umgang 
mit der deutschen Sprache ist wesentliche Voraussetzung für den Schulerfolg und 
damit auch für die gesellschaftliche Integration dieser Kinder. 

Terminanmeldungen für den städtischen  
Veranstaltungskalender 2021 

Um die städtischen Veranstaltungen rechtzeitig mit den Veranstaltungen aller 
Vereine und sonstiger Institutionen besser koordinieren zu können, bitten wir, 
alle geplanten und bereits terminierten Veranstaltungen für das Jahr 2021, 
möglichst kurzfristig per E-Mail, an ukleinert@stadt-zuelpich.de mitzuteilen. 
Dabei wird um folgende Angaben gebeten: 
Veranstalter, Bezeichnung der Veranstaltung, . Datum von ……. Datum bis …
…. Veranstaltungsort, sowie eventuell  Uhrzeit Beginn/Einlass und  Ende. 
Art der Veranstaltung: Musik, -Ausstellung/Präsentation, -Sport, -Fest/Party/Aktion, 
-Sonstige. 
Zur Verbesserung der Kommunikation teilen Sie uns bitte zusätzlich folgende 
Informationen mit: 
Anschrift des Vereins oder Institution, Ansprechpartner, Telefon-Nr., Fax-Nr.,  
E-Mail-Adresse. 
Sofern Sie uns Ihre Termine fristgerecht mitteilen, werden diese 
veröffentlicht und in den Terminkalender auf der Homepage der 
Stadt Zülpich aufgenommen. 
Bei anschließenden Terminänderungen bzw. Absagen wird ebenfalls um Mittei-
lung gebeten! 

Mit dem Projekt "SmiLe" können die Kinder auf dem Weg zur sprachlichen und 
damit zur gesellschaftlichen Integration spielerisch unterstützt werden. Der Einsatz-
ort ist die jeweilige Schule oder Kindertagesstätte des Kindes. Die SmiLe-Paten und -
Patinnen bieten „ihrem“ Kind an einem Vormittag pro Woche für eine Stunde ihre 
ungeteilte Aufmerksamkeit, schaffen eine vertrauensvolle Atmos phäre und entde-
cken gemeinsam mit ihrem Patenkind durch Spielen, Vorlesen, Malen, Singen, 
Basteln oder einfach nur Erzählen und Zuhören wie nebenbei die deutsche Sprache. 

Bevor die Interessierten ihre Patenschaft beginnen, werden sie von den Fachleu-
ten des KI qualifiziert. In drei Modulen à vier Stunden geht es beispielsweise um 
die Gestaltung der Sprachpatenstunde, um die Situation der Kinder (Trauma, 
Flucht) und um die Bedeutung der Muttersprache bzw. Mehrsprachigkeit.  

Weitere Infos erhalten Interessenten bei Suzana Kilickeser, Tel. 02251 / 15-697 
oder suzana.kilickeser@kreis-euskirchen.de 
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Veranstaltungen vom 24.10.2020 bis 24.11.2020
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Musikschulzweckverband Schleiden  
präsentiert neue Website 

Im neuen zeitgemäßen Design, noch informativer und aktueller, so präsentiert 
sich der Musikschulzweckverband Schleiden, der sich als Musikschule der Städte 
Mechernich, Schleiden und Zülpich sowie der Gemeinden Blankenheim, 
Dahlem, Hellenthal, Kall und Nettersheim für die musikalische Bildung in weiten 
Teilen des Kreises verantwortlich zeigt, nunmehr auf seiner neuen Website unter 
www.musikschule-schleiden.de. Die Website wurde im responsive Design erstellt, 
so dass sie sowohl über Tablets  als auch Smartphones jederzeit abgerufen werden 
kann.  

Neben umfangreichen Informationen zum Unterrichtsangebot, den Unterrichts-
gebühren und den Instrumenten, die hier jeweils in einem kurzen Artikel vorge-
stellt werden, finden alle Nutzer die Möglichkeit sich über anstehende Veranstal-
tungen zu informieren. Darüber hinaus können, die zur Anmeldung für  
den Unterricht an der Musikschule notwendigen Formulare, über das Portal 
heruntergeladen werden. 

Gerade in Zeiten der Corona-Virus-Pandemie, welche eine öffentliche Darstellung 
und Präsentati-on der Musikschule und ihrer Arbeit weitestgehend unmöglich 
macht, wird eine angemessene Darstellung im Netz umso wichtiger. So wurde 
großer Wert auf den Punkt „Aktuelles“ gelegt, unter dem in Zukunft nicht nur die 
neusten Informationen im Zusammenhang der Corona-Schutzverordnung veröf-
fentlicht werden sollen, sondern gerade auch alle Themen, die das Musikschul-
leben betreffen, ihren Platz finden. Angefangen bei der Präsentation neuer Unter-
richtsformate und -möglichkeiten, der Vorstellung und Nachbereitung 
bevorstehender oder bereits stattgefundener Veranstaltungen, bis hin zu kleinen 
Geschichten rund um die Arbeit der Musikschule. Eine gute Möglichkeit für alle 
Musikinteressierten dieser Einrichtung und ihrem vielfältigen Leben ein Stück 
näher zu kommen. 

Info 
Musikschulzweckverband Schleiden 
musikschule@schleiden.de 
www.musikschule-schleiden.de  

Amtsblatt-Termine 2020 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Wir freuen uns über alle Berichte und Termine aus Zülpich und darüber 
hinaus, die wir für Sie zusammenstellen und in unserem monatlich erschei-
nenden Amtsblatt abdrucken können. 
Bitte schicken Sie Ihre gewünschten Veröffentlichungen an  
amtsblatt@stadt-zuelpich.de oder setzen Sie sich telefonisch mit Petra 
Havenith, Büro des Bürgermeisters, unter Tel. 02252/52-211 in Verbin-
dung. Aufgrund der begrenzten Seitenzahl pro Ausgabe behält sich die 
Redaktion allerdings für den Abdruck die Auswahl der Berichte und 
Termine vor. Bitte haben Sie hierfür Verständnis. 
Nachfolgend die Termine für die kommenden Amtsblätter: 
Redaktionsschluss                           Erscheinungsdatum 
Freitag, 06.11.2020                            Samstag, 21.11.2020 
Freitag, 04.12.2020                            Samstag, , 19.12.2020 
Das Erscheinungsdatum der Dezember-Ausgabe wurde vom 
12.12.2020 auf den 19.12.2020 verschoben! Ich bitte um Beachtung.  
Texte, die an den jeweiligen Tagen des Redaktionsschlusses bis 
12.00 Uhr nicht vorliegen, können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden. Änderungen vorbehalten! 
Wichtiger Hinweis: Das Amtsblatt der Stadt Zülpich wird  mit dem 
„Blickpunkt am Sonntag“ in alle Haushalte verteilt! Bei Reklamationen 
zur Zustellung wenden Sie sich bitte an den Weiss-Verlag unter  
Tel. 02472/982499.

Amtsblatt als Onlineausgabe 
Liebe Leserinnen und Leser, 
die Ausgaben des Amtsblattes der Stadt Zülpich stehen auch online zur  
Verfügung. 
Unter www.zuelpich.de können auch die früheren Ausgaben bis ins Jahr 2008 
gelesen werden. 
Ihr Weg dorthin: 
Rubrik „Rathaus & Politik“, danach „Veröffentlichungen“ und schon sind Sie im 
Ordner der Amtsblätter angekommen. 
Viel Spaß beim Schmökern. 
Ihre Redaktion des Amtsblattes 

Neuer Regionalmanager  
beginnt mit seiner Arbeit 

Am 01.10.2020 betrat der neue Regionalmanager der LEADER-Region Zülpicher 
Börde e.V., Sebastian Duif, bekanntes Terrain. Denn der 25-jährige Geograph 
kennt die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Zülpicher Börde e.V. schon aus seiner Zeit 
als Praktikant. „Mit insgesamt 21 Projekten ist die LEADER-Region Zülpicher 
Börde eine der erfolgreichsten Regionen in NRW. Neben den interessanten 
Projekten hat mich insbesondere die Arbeit mit den vielen Akteuren der Region 
dazu bewogen, mich auf diese Position zu bewerben“, erläutert Duif.  

Der gebürtige Niederrheiner tritt die Nachfolge von Peter Wackers an, der zuvor 
drei Jahre als Regionalmanager in der LAG Zülpicher Börde tätig war. „Ich freue 
mich auf die neuen Aufgaben und bitte alle Bürger und Bürgerinnen der LEADER-
Region, sich mit neuen Projektideen mit uns in Kontakt zu setzen“, so der neue 
Regionalmanager. 

Die Geschäftsstelle erreichen Sie telefonisch unter 02252 – 52343 oder per Mail 
unter info@zuelpicherboerde.de.  

Der Vorstand der LAG Zülpicher Börde e.V., Carla Neisse-Hommelsheim (l.) 
und Albert Bergmann (r.), freuen sich den neuen Regionalmanager  
Sebastian Duif vorstellen zu können.  

65 Ortsidentitätstafeln in der Zülpicher  
Börde verbinden die Region 

•     Projekt fördert interkommunale Zusammenarbeit 
•     LEADER wird sichtbar und erlebbar 

Welches kulturelle Erbe es in den Ortschaften der LEADER-Region Zülpicher 
Börde gibt, wird nun auf insgesamt 65 sogenannten -Ortsidentitätstafeln- in der 
Region dargestellt. Die neuen Tafeln geben nicht nur Gästen sondern auch Orts-
kundigen einen Einblick in die Einzigartigkeit der jeweiligen Orte in der Zülpi-
cher Börde. An 65 Standorten in der Region werden die Informationstafeln 
zukünftig konkrete Aspekte der Dorfgeschichte und Charakteristika der jeweili-
gen Orte erläutern.  

Die Ortsidentitätstafeln tragen durch ihr einheitliches Corporate Design wesent-
lich zur visuellen Vernetzung der Dörfer der teilnehmenden Kommunen bei und 
unterstreichen gleichzeitig die Individualität der jeweiligen Orte. Durch das 
Projekt wird zugleich die Zusammengehörigkeit als Region in der gesamten 
Zülpicher Börde sichtbar. „Die Tafeln bilden eine schöne Klammer um die 
gesamte Region und sind ein schönes Symbol für eine gelungene interkommu-
nale Zusammenarbeit“, sagt Ulf Hürtgen, Bürgermeister der Stadt Zülpich. 
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Rufnummern bei Störungen & Notdienste 
Störung von:                Ver- und                                       Störungsmeldung 
                                    Entsorgungsunternehmen           an: 
Strom                            Westnetz                                           0800/4112244 
Straßenbeleuchtung    Westnetz                                           0800/4112244 
Gas                                 Westnetz                                           0800/0793427 
                                      e-Regio Euskirchen                          0800/3223222 
                                                                                               02251/3222 
                                                                                               (in der Dienstzeit) 
Wasser                           Wasserleitungszweckverband der     02424/940222 
                                      Neffeltalgemeinden (Füssenich,  
                                      Geich, Juntersdorf) 

                                      Wasserleitungszweckverband  
                                      Gödersheim                                      02424/940222 
                                      (Bürvenich, Eppenich, Langendorf) 

                                      Verbandwasserwerk Euskirchen       02251/79150 
                                      (alle übrigen Ortschaften) 
Kanal                             Erftverband                                       02271/880 
Telefon                          Telekom                                           0800/3302000 
Weitere wichtige 
Rufnummern:              Polizei / Notruf                                110 
                                    Polizei Zülpich                                  02252/950169 
                                      Polizei Euskirchen                            02251/7990 
                                      Feuerwehr                                        112 
                                      Informationszentrale  
                                      bei Vergiftungen                               0228/19240 
                                      Ärztlicher Bereitschaftsdienst            116117 
                                      Wilde Müllablagerungen                   02252/52238 
                                                                                               (Stadt Zülpich)

Aller guten Dinge sind drei:  
dritte Absolventenklasse stellt sich den Abschlussprüfungen 

Zum dritten Male hat das Logopädische Zentrum Zülpich nun Abschlussprüfun-
gen durchgeführt. Voller Stolz erklärt der pädagogische Leiter Ralf Klöfkorn: „Es 
waren extreme Bedingungen in diesem Jahr für all‘ unsere Schülerinnen. Aber 
sie haben es meisterhaft bewerkstelligt und wir sind froh, wieder ein paar tolle 
Kolleginnen für unsere Region dazu gewonnen zu haben. Wir entlassen stolz 
unsere frisch gebackenen Logopädinnen.“ 

In Theorie, Praxis und auch in einer mündlichen Prüfung durften Leonie 
Gladisch, Sabrina Lennartz, Larissa Olma, Lara Woywod und Emily Zawadzki 
zeigen, was sie in den vergangenen drei Jahren gelernt haben und wie sie heute 
mit PatientInnen arbeiten. Die Prüfungen wurden vor dem Gesundheitsamt des 
Kreises Euskirchen abgelegt. Die Prüflinge, die diese bestanden haben, gehören 
nun zu den dringend gebrauchten Fachkräften in der Region!  

Die Abschlussfeier mit Übergabe der Urkunden und Zeugnisse wird aufgrund der 
aktuellen Regelungen im kleinen Rahmen mit Familie und Freunden stattfinden. 

Von Seiten des LZZ ergehen herzliche Glückwünsche und die besten Wünsche für 
die berufliche Zukunft der Absolventinnen. 

Weitere Informationen rund um die Ausbildung im Bereich Logopädie erhalten 
Sie auf den monatlichen Infoabenden unter: www.l-z-z.de oder unter 02252-83 
90 820.  

Unter Federführung der Stadt Zülpich werden die Informationstafeln derzeit an 
zentralen Stellen in den Dörfern der Zülpicher Börde aufgestellt. Ihre inhaltliche 
Gestaltung liegt in der Hand der Kommunen, sodass eine ortsspezifische Erarbei-
tung als Teil der kulturellen Vielfalt in der Zülpicher Börde realisiert werden 
kann. Die Fäden laufen beim Projektträger, der Stadt Zülpich, zusammen. Hier ist 
Stadthistoriker Hans-Gerd Dick für die Umsetzung des Projektes verantwortlich. 
„Das Projekt ist sehr komplex, und viele verschiedene Akteure sind unter einen 
Hut zu bringen. Nichtsdestotrotz ist die Bearbeitung sehr spannend und ich habe 
viel über die einzelne Ortschaften in der Region dazu lernen dürfen“, so Hans-
Gerd Dick. 

Von den 65 Ortsidentitätstafeln werden 23 Tafeln in Zülpich aufgestellt, je 14 in 
Nörvenich und Vettweiß, acht in Erftstadt und sechs in Weilerswist. 

Aus dem LEADER-Förderprogramm wurde für das Projekt ein Förderzuschuss in 
Höhe von 66.087,62 € bewilligt. Projektträger ist die Stadt Zülpich. Die Gesamt-
kosten belaufen sich auf 101.673,26 €. 

Freuen sich über die neuen Ortsidentitätstafeln in der LEADER-Region Zülpicher 
Börde (v. l. n. r.: Ulf Hürtgen (Bürgermeister Stadt Zülpich), Carla Neiße-
Hommelsheim (Vorsitzende LAG Zülpicher Börde e. V.), Hans-Gerd-Dick (Stadt 
Zülpich, Projektleiter), Albert Bergmann (Stv. Vorsitzender LAG Zülpicher 
Börde e.V.), Sebastian Duif (Regionalmanager LAG Zülpicher Börde e. V.). 

© Stadt Zülpich, Julia Schneider 

Vereine stellen sich vor! 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

das Amtsblatt der Stadt Zülpich erfreut sich großer Beliebtheit, nicht nur bei den 
Leserinnen und Lesern, sondern auch bei den „Schreibern“. 
So erreichen mich wöchentlich Berichte aus Schulen, Kindergärten, den Kirchen 
etc., die um Abdruck ihrer Berichte bitten. 
Ein Großteil der Berichte stammt von den vielen Vereinen aus Zülpich und den 
benachbarten Ortschaften. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Zusammen mit 
den amtlichen Bekanntmachungen und den Vereinsmitteilungen kann daher 
Monat für Monat ein abwechslungsreiches und informatives Amtsblatt erstellt 
werden. 

In unserem Amtsblatt möchte ich den Vereinen die Möglichkeit bieten, sich in 
einem kurzen Portrait vorzustellen. Die Vereine bieten gerade in der heutigen 
schnelllebigen Zeit wertvolle ehrenamtliche Arbeit, sei es in der Jugendarbeit, in 
der Integration oder beim Hobby. Vereine sind aus dem Stadt- und Dorfleben 
nicht wegzudenken und dieses ehrenamtliche Engagement sollte auch öffentlich 
gewürdigt werden. 

Daher hat jeder Verein im Amtsblatt die Möglichkeit, sich vorzustellen. Der 
Bericht darf gerne auch mit ein bis zwei Bildern (bitte als separate jpg-Dateien) 
bereichert werden oder eventuell auch noch mit ein wenig Chronik. 
Diese „Vorstellung“ sollte allerdings eine DIN A4-Seite nicht überschreiten. 

Daher wende ich mich an alle Vereine aus Zülpich und den Ortschaften: Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot, Ihren Verein vorzustellen, auf Veranstaltungen 
hinzuweisen oder neue Mitglieder zu werben. 

Ihre Berichte als Word-Datei nimmt die für die Redaktion des Amtsblattes zustän-
dige Mitarbeiterin, Frau Havenith, unter amtsblatt@stadt-zuelpich.de entgegen. 
Auch für vorherige Rückfragen dürfen Sie sich gerne an Frau Havenith unter Tel. 
02252/52-211 wenden. 

Ich würde mich freuen, schon bald über Ihren Verein im Amtsblatt der Stadt 
Zülpich zu lesen. Machen Sie regen Gebrauch von diesem kostenlosen Angebot. 

Ihr                                                   

Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 
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Zülpicher Künstlerinnen und Künstler  
stellen sich vor! 

Liebe Künstlerinnen und Künstler, 

Zülpich ist reich an Kunst und Künstlern. Dies wird jedes Jahr aufs Neue deutlich 
bei der erfolgreichen Reihe „Kunst im Schaufenster“, die seit neuestem vom 
KunstForumZülpich organisiert wird.  
Hier haben die Künstlerinnen und Künstler bei Zülpicher Einzelhändlern eine 
Plattform gefunden, um sich einem größeren Publikum zu präsentieren. 

Das KunstForumZülpich fungiert als unabhängige Initiative von Künstlerinnen 
und Künstlern aus Zülpich und Umgebung. Es ist den Organisatoren gelungen, 
einen Teil der Leerstände unserer Innenstadt mit Kunst zu „beleben“. 

Mit einer Serie im Amtsblatt der Stadt Zülpich möchte ich Ihnen die Gelegenheit 
geben, sich und Ihre Kunst in einem kurzen Portrait den Leserinnen und Lesern 
vorzustellen. Das Angebot gilt auch für „Hobby-Künstler“, die bislang im Verbor-
genen ihrer kreativen Arbeit nachgehen und ihr Talent noch nicht öffentlich 
gemacht haben. Ganz gleich, ob es sich um Malerei, Keramik, Bildhauerei,  
Karikatur, Installation oder Fotografie handelt. Durch die Vorstellung im Amts-
blatt soll jeder die Gelegenheit erhalten, sich selbst und zumindest einen Teil 
seiner Kunstwerke vorzustellen. 

Der Bericht darf gerne auch mit zwei bis drei Bildern (bitte als separate jpg-
Dateien) bereichert werden. 
Dieses Portrait sollte allerdings eine DIN A4-Seite nicht überschreiten. 

Daher wende ich mich an alle Künstlerinnen und Künstler aus der Kernstadt 
und den Ortschaften: Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot, sich und Ihre Kunst 
vorzustellen. 

Ihre Berichte (bitte als Word-Dateien) nimmt die für die Redaktion des Amtsblattes 
zuständige Mitarbeiterin, Frau Petra Havenith, unter amtsblatt@stadt-zuelpich.de 
entgegen. Auch für vorherige Rückfragen dürfen Sie sich gerne an Frau Havenith 
unter Tel. 02252/52-211 wenden. 

Ich würde mich freuen, schon bald über Sie im Amtsblatt der Stadt Zülpich zu 
lesen. Machen Sie regen Gebrauch von diesem kostenlosen Angebot. 

Ihr  

Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

als ich im Jahr des Mauerbaus zaghaft als „Früh-
chen“ das Licht der Welt in Köln erblickte, erhielt 
ich erst einmal die Nottaufe und wurde in einen 
Brutkasten gesteckt - wahrlich kein angenehmer 
Start in diese Welt, aber ich kämpfte und konnte 
bald diese erste Unterkunft gegen ein warmes Bett-
chen eintauschen. 

Ich holte schnell das fehlende Gewicht und die 
Größe auf und entwickelte mich prächtig. 

Auch wenn meine Grundschullehrerin meinen futuristischen  Autos und Desi-
gnerkühen nichts abgewinnen konnte, hinderte mich das nicht an künstlerischen 
Experimenten. 

Als meine Eltern entschieden, ein Haus zu bauen, fiel die Wahl auf Zülpich. Flugs 
fügte ich mich in den neuen Schulalltag ein und machte mich mit dem hiesigen 
Karneval vertraut. Erst tanzte ich als Mitglied einer Mädchentanzgruppe, dann 
wurde ich Funkemariechen der Blauen Funken. 

Neben den tänzerischen Fähigkeiten entwickelte ich nach und nach auch meine 
kreativen Fertigkeiten. Ich besuchte Kurse der VHS, fing an zu töpfern und zeich-
nete. Es machte mir viel Spass und Freunde, Verwandte erfreuten sich an den 
Geschenken. Ich dachte über ein Kunststudium nach, aber nach dem Abitur 
entschied ich anders. 

Zum Studium führte mich der Weg wieder nach Köln und nach dem Abschluss 
des BWL-Studiums ging ich für ein knappes Jahr in die USA, wo ich – neben der 
Arbeit - viel reiste und mich für die dortige Kunst interessierte. Danach führte 
mich mein beruflicher Weg über Hamburg, Berlin, Frankfurt nach Hof, wo ich 
künstlerische Tätigkeiten wieder aufnahm und u.a. mit Tiffany-Glas arbeitete. 

Erst im Jahr 1994, als ich zurück nach Köln kam, nahm ich meine malerische 
Tätigkeit wieder auf und fing an, mit Öl- und Acrylfarben zu arbeiten, deren Tech-
niken ich in unterschiedlichen Kursen bei namhaften Künstlern (Wislawa Stachel, 
u. a.) erlernte. Meine erste Ausstellung eröffnete ich in Köln-Rodenkirchen, 
weitere sollten folgen. In den kommenden Jahren begann ich auch, mich mit der 
Fotografie auseinander zu setzen und besuchte hierfür ebenfalls verschiedene 
Kurse. 

Seitdem ich im Jahr 2017 meinen Standort wieder nach Zülpich verlegt habe, 
habe ich mich dem „KunstForum Zülpich“ angeschlossen und nehme gerne an 
den Einzel- als auch Gruppenausstellungen teil. Ich bin freischaffend tätig und 
entwickele mich autodidaktisch weiter. Dabei verwende ich verschiedene Materi-
alien (u. a. Pigmente, Marmormehl, Eierschalen und Epoxidharz), um Land-
schaften, abstrakte Bilder wie auch realistische Werke darzustellen. 

In zahlreichen Arbeitsvorgängen entste-
hen nicht nur auf der Leinwand span-
nende Strukturen und Farbfelder. 

Ich freue mich, mit dem Epoxidharz ein 
vielseitiges Material gefunden zu haben, 
mit dem ich immer wieder neue Dinge 
kreieren kann - oft bin ich selbst über 
das Resultat überrascht! 

Da in diesem Jahr leider die meisten 
Ausstellungen aufgrund Covid-19 ausge-
fallen sind, freue ich mich um so mehr, 

im November wieder meine Kunst in der Kölnstr. 28 präsentieren zu können. Ich 
würde mich freuen, viele Interessierte (nach Corona-Regeln) begrüßen zu 
dürfen, auch wenn der Martinsmarkt nicht stattfinden wird. 

Herzliche Künstler-Grüße, 
Ihre Andrea Riedel 
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SCHULEN

Tag der offenen Tür am  
Franken-Gymnasium Zülpich 

Freitag, 20. November 2020, und Samstag, 21. November 2020 
Wir laden alle interessierten Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie ihre 
Eltern wie auch alle interessierten Schülerinnen und Schüler, die in die Oberstufe 
des Franken-Gymnasiums einsteigen möchten, herzlich zu unseren Tagen der 
offenen Tür ein. 
An diesen zwei Tagen können Sie die Schulform Gymnasium und speziell das 
Franken-Gymnasium Zülpich mit seinen vielfältigen Angeboten kennen lernen.  
Ihre Kinder gewinnen in einem Schnupperunterricht einen ersten Einblick in das 
Schulleben am Franken-Gymnasium Zülpich und haben die Möglichkeit, selber 
schon einmal aktiv das Unterrichtsgeschehen am Gymnasium zu erleben. 
Darüber hinaus erhalten sie/Sie viele Informationen über das Lernen und 
Miteinander am Franken-Gymnasium. Es besteht auch Gelegenheit zu indivi-
duellen Beratungen, und unsere FraGy-Lehrerinnen und -Lehrer führen Sie gerne 
durch unser Gebäude.  
Der Ablauf des diesjährigen Tages der offenen Tür ist auf Grund der Corona-
schutzregelungen verändert. Sie haben die Möglichkeit, unsere Schule in einem 
der vier vorgegebenen Zeitfenster kennenzulernen, wozu Sie sich unbedingt 
vorher anmelden müssen. Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 
11.11.2020 verbindlich für einen Wunschtermin an, nennen Sie aber unbe-
dingt auch einen Alternativtermin. Verwenden Sie hierfür bitte folgende Maila-
dresse: antwort@fragy.de  
Bis zum 13.11.2020 erhalten Sie dann eine Rückmeldung per Mail. 

1. Termin Freitag, 20.11.2020, 14.30 Uhr – 16.30 Uhr 
2. Termin Freitag, 20.11.2020, 16.30 Uhr – 18.30 Uhr 
3. Termin Samstag, 21.11.2020, 09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
4. Termin Samstag, 21.11.2020, 11.00 Uhr – 13.00 Uhr 

Angehende Oberstufenschülerinnen und -schüler können sich im Rahmen des 
dritten oder vierten Termins beraten lassen. 
Wir weisen daraufhin, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und das 
vorherige Desinfizieren der Hände am Eingang unverzichtbar ist. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: 
telefonisch (02252-9443-0) oder unter service@fragy.de 

Der Schatz von Schulhof 3  
- die Schulfamilie erinnert sich 

Ehemalige des Franken-Gymnasiums trafen sich kürzlich mit Spaten und Spitzha-
cke, um nach einer Kiste zu suchen, die vor 27 Jahren vergraben worden war. 

Das hatten sich alle Beteiligten leichter vorgestellt. Im Juni 1993 überlegte sich 
die Klasse 8c unter der Leitung von Frau Thumann ein besonderes Geschenk zur 
Taufe des städtischen Gymnasiums Zülpich auf den Namen Franken-Gymnasium. 
Sie füllten eine Kiste mit Erinnerungen und verbuddelten sie auf dem damaligen 
Oberstufenschulhof (heute Schulhof 3). 

Bevor nun bald zur Umstrukturierung des Schulgeländes die Bagger anrücken, 
galt es, das Taufgeschenk von damals zu retten. Spontan fanden sich Anfang einige 
ehemalige Schüler an einem Freitagabend zusammen, um den Schatz zu bergen. 

In ihrem jugendlichen Leichtsinn hatten die Schüler 1993 in einem Protokoll die 
Stelle, an der die Kiste vergraben wurde, wie folgt beschrieben: „Von der großen 
Kiefer (neben der Telefonzelle) aus 42 Schritte (Schuhgröße 41) Richtung Tisch-
tennisplatten.“ 

Dass 27 Jahre später weder die Telefonzelle noch die Tischtennisplatten existie-
ren, machte die Suche nach dem Schatz äußerst kompliziert. Bevor also der erste 
Spatenstich getan werden konnte, gab es lange und ausgiebige Diskussionen 
über den Vergrabungsort, die jedes Mal, wenn jemand Neues dazukam, auch 
wieder von vorne begannen. Im Groben konnte man sich auf einen Bereich von 
rund zweimal drei Metern einigen, und man begann fröhlich zu hacken und zu 
schaufeln. Auch über die Größe, die Farbe und den Inhalt der Kiste existierten 
verschieden Mythen. Von „So groß wie eine Kiste Kölsch“ über „Blau, auf jeden 
Fall blau“ bis hin zu „Das war so ein großer gelber Mülleimer mit Deckel“ wurde 
da geredet. Und wie tief war das Loch denn? Auch hier gingen die Meinungen von 
einem halben Meter bis zwei Meter arg auseinander.  

Unterstützt wurde der Ausgrabungstrupp seelisch und moralisch vom Schulleiter 
Joachim P. Beilharz und von Bürgermeister Ulf Hürtgen (ebenfalls eine Ehemaliger). 
Die damalige Klassenlehrerin Frau Thumann und der damalige stellvertretende 
Schulleiter Herr Neft, die 1993 erheblich an der Vergrabung beteiligt waren, 
warteten ebenfalls auf den großen Fund.  

Große Hoffnung lag auf den Schultern des Hausmeisters Herr Peters, der 1993 
auch mitgeholfen hatte, dass Loch zu buddeln. Nachdem Herr Beilharz ihn tele-
fonisch darüber informiert hatte, dass auf Schulhof 3 ein paare wildgewordene 
Ehemalige das Fundament für einen Pool ausheben, kam er vorbei, um nach dem 
Rechten zu schauen. Alle dachten, dass Herr Peters nun den genauen Ort zeigen 
konnte, an dem der Schatz vergraben wurde. Sein einziger offizieller Kommentar 
war: „Seid ihr aber alle alt geworden.” 

Schnell machte sich ein wenig Frust beim Grabungstrupp breit. Inzwischen lagen 
anderthalb Stunden körperliche Schwerstarbeit hinter ihnen und die Nerven 
langsam blank. Irgendetwas, was nach Kiste aussah, war leider nicht in Sicht. 
Rufe nach einem Bagger wurden laut, oder nach einem Traktor mit Grubber. 
Auch wenn man dem Schulleiter versichert hatte, nur ein kleines Loch zu graben 
und es ordnungsgemäß wieder zuzuschütten, war der Ehrgeiz aller Anwesenden 
gepackt. Man wollte den Schatz unbedingt bergen.  

Jetzt schlug die große Stunde von Bürgermeister Ulf Hürtgen. Innerhalb weniger 
Minuten gelang es ihm den Landwirt Herrn Goris aus Zülpich inklusive Traktor 



Förderverein der K-v-L  
Realschule Zülpich 

Einladung zur Mitgliederversammlung/ 
Vollversammlung 

Hiermit lade ich alle Mitglieder des Fördervereins in 
die Bücherei der K-v-L Realschule Zülpich am 

24. November 2020 um 19.00 Uhr ganz herzlich ein. 
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und Grubber zu mobilisieren. Durch den Grubber wurde der Boden ordentlich 
aufgelockert und es ließ sich leichter graben. Der Grabungsbereich vergrößerte sich 
etwas (die gesamte Rasenfläche des Schulhofs war nun betroffen). Durch die bald 
anstehende Umgestaltung des Schulhofs nickte Herr Hürtgen alles ruhigen Gewis-
sens ab. Erneut mobilisierte man alle Kräfte und hoffte, auf die Kiste zu treffen.  

Intensiv beobachtet wurden die Ausgrabungen vom Landwirt Wolter aus Enzen. 
Auch ihn hatte das Schatzsuchfieber gepackt. Nach Stunden vergeben Grabens 
machte Herr Wolter das Angebot am nächsten Tag mit Traktor und Frontlader 
anzurücken und die Schatzsuche zu unterstützen. 

Erschöpft beendeten die Ehemaligen den Abend. Es waren sehr lustige Stunden, 
viele Erinnerungen wurden ausgetauscht, viele hatten sich jahrelang nicht mehr 
gesehen. Ein wenig enttäuscht war man aber auch, und so manch einer hatte die 
Hoffnung schon aufgegeben. 

Wie verabredet traf man sich am nächsten Tag mit Herrn Wolter auf ein Neues. 
Und tatsächlich: Nach zehn wurde der Schatz mit Hilfe des Frontladers von Herrn 
Wolter geborgen. Schnell wurde die Nachricht an alle Beteiligten des Vorabends 
verbreitet. So hatte der lustige Abend am nächsten Tag doch noch sein Happy End 
gefunden. 

Die Grünfläche von Schulhof 3 sieht momentan aus wie eine Mondlandschaft 
oder als ob – Zitat Bürgermeister Ulf Hürtgen – „sich eine Wildschweinrotte 
durch Zülpich gepflügt hätte.“ Doch für einen 27 Jahre alten Schatz hat sich der 
Aufwand gelohnt. 

Die Kiste war übrigens grün und kleiner als eine Kiste Kölsch. Da es als Taufge-
schenk für den Namen FRANKEN gedacht war, hatten die Schüler der damaligen 
8c zu jedem Buchstaben des Wortes FRANKEN zwei Erinnerungen hineingepackt. 
So fand man neben der aktuellen Bundesligatabelle von 1992/93 eine Fernseh-
zeitschrift, eine Kassette mit Rap-Musik, eine Radlerhose, ein Päckchen 
Kondome, eine Europafahne, Flaggen der 16 Bundesländer, ein Buch, ein Film, 
einen DDR-Pfennig und ein Stück Berliner Mauer - alles noch sehr gut erhalten. 

Ausgestellt werden die Ausgrabungsfunde nun in einer Vitrine in den Verwal-
tungsräumen der Schule - Erinnerungen an die Geburt des FRANKEN-Gymnasi-
ums vor 27 Jahren. 

Die Tagesordnung dieser Versammlung beinhaltet folgende Punkte. 

• Begrüßung 
• Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
• Feststellen der Beschlussfähigkeit 
• Verlesen des Protokolls der letzten MV vom 26.März 2019 
• Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr 
• Bericht des Schatzmeisters 
• Bericht der Kassenprüfer 
• Entlastung des Vorstandes 
• Verschiedenes  

Eventuelle Anträge bitte ich bis zum 10. November 2020 beim Vorstand schrift-
lich einzureichen. 

Ich weise darauf hin, dass die Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der erscheinenden Mitglieder beschlussfähig ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
Gez. Winfried H. de Bruin 
1. Vorsitzender des Fördervereins  
der K-v-L Realschule Zülpich 

Bewegung per Fahrradpedal  
ermöglicht Computerspiel 

• Gewinner der 13. Auflage des 3malE-Schulwettbewerbs von  
Westenergie stehen fest 

• Karl-von-Lutzenberger-Realschule aus Zülpich holt Platz 3 in der 
Kategorie der Klassen 8 bis 10 

• Trotz Corona-bedingter Schulschließungen: Bildungsinitiative freut 
sich über 61 eingereichte Projektdokumentationen 

Zum 13. Mal in Folge sind Grundschulen, weiterführende Schulen und Berufskol-
legs aus ganz Deutschland ins Rennen um den 3malE-Schulwettbewerb von West-
energie gegangen. Jetzt stehen die Gewinner fest. Die Karl-von-Lutzenberger-Real-
schule aus Zülpich holte in der Kategorie 4 (Klasse 8-10) den dritten Platz und 
wurde mit einem Preisgeld von 300 Euro ausgezeichnet. 

61 technische, experimentelle und digitale Projekte, aber auch Musik- und Thea-
terstücke hat sich die Jury 2020 angeschaut - angesichts Corona-bedingter Schul-
schließungen eine beeindruckende Zahl. Insgesamt freuen sich zwölf Schulklassen 
aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen über Lohn und Anerkennung für 
ihre pfiffigen Projekte, aufgeteilt in die vier Wettbewerbskategorien Klasse 1 bis 
4, 5 bis 7, 8 bis 10 sowie Oberstufe. Zwei weitere Klassen erhalten Sonderpreise 
für ihre kreativen Ergebnisse. 

Die Technikgruppe der Schule aus der Stadt Zülpich unter der Leitung von 

Physiklehrer Peter Schick hatte unter dem Projektnamen „Spiele mit dem RASPI 
solange du kannst!“ ihren Gewinnerbeitrag eingereicht: Sie hatten zunächst ein 
Standfahrrad an den Computer angeschlossen. Dann erzeugte ein Schüler durch 
Treten der Pedale Strom, der dann für das eigens entwickelte Computerspiel 
RASPI genutzt werden kann. So bewiesen sie, dass Bewegung und Computerspiel 
kein Gegensatz sein muss. 
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„Durch den 3malE-Wettbewerb wollen wir den Schülerinnen und Schülern 
zeigen, dass ein bewusster und nachhaltiger Umgang mit Energie immer wichti-
ger wird. Sie können sich nicht nur kreativ mit Themen aus der Welt der Energie 
beschäftigen, sondern auch gleichzeitig handfeste Lösungen entwickeln“, erklärt 
Walfried Heinen, Kommunalbetreuer bei Westenergie. „Wir sind jedes Jahr begei-
stert darüber, wie vielfältig und innovativ die eingereichten Projekte sind. Was 
uns diesmal besonders aufgefallen ist: Uns erreichen immer mehr Projekte zum 
Umwelt- und Klimaschutz“, fuhr er fort. 

„Ich bin sehr stolz auf diese pfiffigen Schülerinnen und Schüler, die bei einem 
bundesweiten Wettbewerb mit dem 3. Platz ausgezeichnet wurden“, so Zülpichs 
Bürgermeister Ulf Hürtgen bei der Preisverleihung in der Bürgerbegegnungs-
stätte Martinskirche. „Ein besonderes Kompliment muss ich dem Techniklehrer 
Herrn Schick für die kreativen Ideen machen, die er immer wieder entwickelt.“ 

Weitere Gewinner des Schulwettbewerbs im Westenergie-Gebiet 
Die Themenfelder Energiewirtschaft und Digitalisierung kombinierte das Team 
der Grundschule Alpen am Niederrhein und drehte unter dem Titel „Energie for 
future“ eigene Erklärvideos zu Begriffen wie Solarenergie, Windkraft oder auch 
Biogasanlagen. Ergebnis: Platz 1 in ihrer Kategorie. Gewinner der Kategorie 
Klasse 5 bis 7 ist das in der Eifel gelegene St.-Michael-Gymnasium Monschau, 
und auch hier griffen die Schüler zur Digitalkamera. Gemeinsam mit der Film AG 
produzierten sie eine Videopräsentation zu der Frage, wie eigentlich die Energie-
übertragung bei Kettenreaktionen funktioniert. Die Reparatur AG der Ludwig-
Windthorst-Schule im niedersächsischen Ostercappeln hat wiederum untersucht, 
wie sich die großindustrielle Produktion von Waren am Beispiel von Trillerpfeifen 
auf die Klimabilanz auswirkt. Dafür gab es die Höchstnote bei den Klassen 8 bis 
10. Und das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium aus Bonn demonstrierte in ihren 
Experimenten, dass Mikroalgen eine Energiequelle der Zukunft sein können - 
und schaffte damit Platz 1 bei den Oberstufenschülerinnen und -schülern. 

Zwei Teams prämierte die Jury für ihre besondere Kreativität: Während die Katho-
lische Grundschule Frankenforst aus Bergisch-Gladbach einen Kühlschrank so 
umprogrammiert hat, dass er Energiekosten spart, zeigte der Natur- und Umwelt-
kurs der Profilschule Ascheberg aus dem Münsterland, wie ein Wind- und ein 
Pumpspeicherkraftwerk jeweils Strom produziert. 

Um die Umsetzung der Projektideen zu ermöglichen, unterstützt 3malE alle teilneh-
menden Schulen mit einem einmaligen Fördergeld in Höhe von 500 €. Die Jury aus 
Vertretern der Gemeinschaftsoffensive zdi, von Jugend forscht, FOM Hochschule für 
Oekonomie & Management sowie des Verbands der Techniklehrer für die gymna-
siale Oberstufe in NRW (TUF e.V.) belohnt die besten Projekte mit Preisgeldern von 
insgesamt 10.000 €. Die beiden Sonderpreise sind mit jeweils 1.000 € dotiert. 

Seit Beginn des Wettbewerbs vor 13 Jahren wurden insgesamt rund 1.530 „Ideen 
mit Köpfchen“ bei der Bildungsinitiative 3malE eingereicht. 

Alle Gewinner des diesjährigen 3malE-Schulwettbewerbs unter 
www.3malE.de/schulwettbewerb. 

KINDERGÄRTEN

„Wir lernen zusammen Deutsch!“ 
Besser Deutsch zu sprechen bedeutet: 
➣ Ich kann meinen Kindern in der Schule oder im Kindergarten besser helfen 
➣ Ich komme im Alltag besser zurecht 
➣ Ich fühle mich sicherer im Umgang mit anderen  

Unser Kurs: 
➣ Trifft sich einmal in der Woche 
➣ Ist kostenfrei 
➣ Soll Spaß machen 
➣ Ist für jeden offen, egal wie gut die Sprachkenntnisse sind 

Wir treffen uns am 28.10.2020 um 10 Uhr 
(Weitere Treffen und Uhrzeit werden dann besprochen) 

… in der Ev. Christuskirche, Frankengraben 41 
53909 Zülpich 

Alle Interessierten sind herzlich Willkommen und können jederzeit einsteigen! 
➣ Wir lernen die deutsche Grammatik 
➣ Wir verbessern unsere Ausdrucksweise 
➣ Wir lernen Wortfelder (z. B. rund um den Führerschein) 
➣ Vor allem: Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!! 
Informationen und Anmeldung bei der Kursleiterin:  
Jule Bannier - julebannier@web.de oder im Familienzentrum unter 02252 7844 

Neues aus dem Kindergarten Nemmenich 
Der Themenschwerpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit in den 
vergangenen Wochen hieß: Hände-
waschen – ich mach mit! 

Im Rahmen dieses Projektes haben 
die Kinder auf vielfältige, spieleri-
sche Art und Weise die Wichtigkeit 
von Hygiene in Hinsicht auf ihre 
Gesundheit erfahren. Auch die Acht-
samkeit im Umgang mit Anderen 
war ein wichtiger Aspekt.  

So wurden die Fingerspiele mit viel 
Spaß gespielt, Viren und Bakterien 

aus wertfreiem Material gebastelt, Portfolios in Schritt für Schritt Anleitung zum 
richtigen Händewaschen erstellt, Bücher angeschaut und interessante  Gespräche 
geführt. Der Höhepunkt dieses Projekts war, unsere eigene Seife mit den Kindern 
zu gießen. So wurde aus unserem Kindergarten für ein paar Tage eine Seifenma-
nufaktur. Es roch himmlisch! Die Kinder nahmen voller Freude und Stolz ihre 
eigene Seife, die sich in Form, Farbe und Duft unterschied, mit nach Hause, um 
dort weiter fleißig Hände zu waschen!  

Tiersegnung auf einem Bürvenicher  
Bauernhof zu Erntedank 

Die Kinder der Kindertagesstätte St. Stephanus Bürvenich machten sich am Mitt-
woch, den 30.09.2020 mit Herrn Otto, dem Gemeindeassistenten, Herrn Weimbs, 
dem Kantor, und den Erzieherinnen auf den Weg zu einem nahe gelegenen 
Bauernhof. Nachdem die Kinder die Tiere begrüßt haben, feierten wir im Stall, 
umgeben von Kühen, Ziegen, Schafen und Kaninchen, einen Wortgottesdienst. 
Gemeinsam formulierten die Kinder mit Herrn Otto ihre Gedanken, wofür sie 
Gott danken möchten. Herr Weimbs begleitete die Gesänge der Kinder mit dem 
Akkordeon.  
Zum Abschluss wurden die Tiere, die Kinder und die Erwachsenen von Herrn 
Otto gesegnet. 
Dankbar für das schöne Erlebnis gingen die Kinder mit ihren Erzieherinnen 
wieder zurück zur Kita. 

Das Kita- Team St. Stephanus, Bürvenich 
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Hurra, wir sind  
„Haus der kleinen Forscher”! 

Seit einem Jahr forschen 
die Kinder im Familien-
zentrum St. Johannes 
und Sebastianus Nieder-
elvenich regelmäßig zu 
verschiedenen. Themen 
mit ihren Erzieherinnen. 
Das Angebot richtet sich 
in erster Linie an die 
4jährigen Kinder, aber 
natürlich haben auch 
alle anderen die 
Möglichkeit den neu 
eingerichteten Forscher-
raum zum Experimentie-
ren zu besuchen. Im 
Rahmen der Projekte zu 
den Themen „Wasser" 
und „Luft” konnten die 
Kinder eigenständig 
Experimente ausprobie-
ren und durchführen. 
Unser Ziel war es unsere 
Kita zum „Haus der klei-
nen Forscher zertifizie-
ren zu lassen. Nicht nur 

die Neugierde der Kinder wurde geweckt, sondern auch die Entdeckerfreude des 
pädagogischen Personals. Jede Woche wurden spannende Forscherfragen 
gestellt und beantwortet wie z. B. 

- ,,Der Hauch des Lebens" oder warum braucht der Mensch Luft? 

- Wie schafft es ein alter Schuhkarton ein Teelicht auszupusten? 

Durch das wachsende Interesse der Kinder wurde uns bewusst, welche Priorität 
das Forschen und Experimentieren für Kinder darstellt. Die Wichtigkeit wissen-
schaftlicher Bildung aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT) bildet einen großen Bestandteil kindlichen 
Lernens und begleitet uns, wenn auch oft unbewusst, im Alltag. Am 02.09.2020 
war es endlich soweit: In einem kleinen feierlichen Rahmen überreichte uns Frau 
lven vom DRK unser Zertifikat. Wir dürfen uns nun offiziell 

„Haus der kleinen Forscher" nennen. Ganz besonders bedanken wir uns natür-
lich bei unseren kleinen Forschern, die uns immer mit ihrer Entdeckerfreude 
angesteckt haben und freuen uns auf viele weitere spannende Forscherfragen 
und Experimente. 

Apfelwochen bei den „Kleinen Freunden“ 

In den vergangenen Wochen drehte sich bei den Kindern vom Kindergarten 
„Kleine Freunde“ in Hoven alles um das Thema „Apfel“. Nachdem die „Kleinen 
Freunde“ während eines Schattentheaters Besuch von der „Apfelprinzessin“ 

bekamen, lernten sie den Apfel auf vielfältige Weise kennen. Die Kinder machten 
sich auf den Weg zu den Apfelbäumen, wo auch schon die Kleinsten eifrig unter 
die Äpfelpflücker gehen konnten. In unserem kleinen Forscherhaus wurden die 
Äpfel, samt ihrer Bewohner, genauestens unter die Lupe genommen. Den 
Abschluss bildete ein gemeinsamer „Kinobesuch“, bei dem die Kinder anhand 
eines Films den „Weg von der Blüte zum Apfel“ kennenlernten. 

„Kleine Freunde“ auf Forschertour 
Die Kinder vom Kindergarten „Kleine Freunde“ in Hoven sind unter die kleinen 
Forscher gegangen. Aus unserem Gartenhaus, in dem sich auch unsere Kinder-
Werkstatt befindet, ist zusätzlich ein Forscherhaus entstanden. Die kleinen 
Freunde haben nun die Möglichkeit, ausgestattet mit verschiedenen Lupen und 
Mikroskopen, auf Entdeckungsreise zu gehen und ihre Umgebung genauer 
„unter die Lupe“ zu nehmen. Auch die Erzieherinnen haben sich in den vergan-
genen Monaten intensiv mit den Themen „Forschen und Experimentieren“ 
beschäftigt. In diesem Zusammenhang bewirbt sich der Kindergarten für das 
Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“. Wir sind neugierig auf weitere spannende 
Begegnungen mit Spinne, Ameise und Co. 
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Veranstaltungen 
Seniorennachmittag – 01.11.2020 
Dieter Freyer führt Senioren 
15.00 Uhr 
kostenlos, nur Eintritt 
Durch einen Rundgang durch das Museum erhalten die Besucher einen spannen-
den Einblick in die Welt der römischen Badethermen, der mittelalterlichen 
Badestuben, der barocken Badezimmer und nicht zuletzt in die Anfänge öffent-
licher Badeanstalten der Neuzeit. 
Eine Anmeldung bis zum 30.10.2020 ist unbedingt erforderlich! Bitte beachten 
Sie: Aufgrund der aktuellen Situation besteht im gesamten Museum die Pflicht 
zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

Kindertag – 08.11.2020 
11.00 – 17.00 Uhr 

jeweils zur vollen Stunde 
Workshops: Seifenküche – Lesezeichen – Lavendel-Windlichter 
nur Materialkosten (pro Workshop 2,50 €, alle drei Workshops für 6,00 €) 

jeweils zur vollen Stunde 
kostenlose Schülerführungen 
Schüler*innen führen Kinder und Familien durch die Dauerausstellung  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung für Workshops und Führun-
gen bis zum 06.11.2020 ist unbedingt erforderlich! Bitte beachten Sie: 

Aufgrund der aktuellen Situation besteht - außer am Platz - die Pflicht zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes. 

„Ein ewiges Haus“ – 13.11.2020 
Altes und Neues zur römischen Grabkammer in Köln-Weiden 
19.00 Uhr Eintritt frei! 

Vortrag von Prof. Dr. Heinz Günter Horn 
In Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Land-
schaftsschutz 

Eine Anmeldung bis zum 12.11.2020 ist unbedingt erforderlich! Bitte beachten 
Sie: Aufgrund der aktuellen Situation besteht im gesamten Museum die Pflicht 
zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

Kino: Klassiker der Filmgeschichte – 27.11.2020 
19.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr 

Ein Film über eine französische Prinzessin und Schriftstellerin von 
1959. Es geht um das Leben am russischen Zarenhof um 1900. 
Eintritt frei! 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Situation eine Anmeldung bis zum 
26.11.2020 erforderlich ist. Zudem besteht im Museum, außer während des 
Aufenthaltes am Platz, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen- Schutzes. 

Wir haben eine Gewinnerin! 
Anlässlich des Tags des offenen Denkmals® am 13.09.2020 gab es in den 
Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur ein Gewinnspiel. Nun hat das 
Los entschieden: Carolin R. aus dem Rhein-Sieg-Kreis hat bei unserem 
Bilderrätsel alles richtig erraten und das Überraschungspaket gewonnen. 

Herzlichen Glückwunsch und viel Freude mit dem Gewinn! 
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Notdienstplan der Apotheken 

Samstag, 24. Oktober 2020 
Linden-Apotheke, Zum Markt 1, 53894 Mechernich, 02443/4220 
Neffeltal-Apotheke, Marktplatz 7, 52388 Nörvenich, 02426/4067 
Sonntag, 25. Oktober 2020 
Apotheke am Winkelpfad, Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen, 02251/2696 
Behring Apotheke, Essiger Str. 1-3, 53913 Swisttal, 02255/94400 
Montag, 26. Oktober 2020 
Burg-Apotheke im REWE Markt, Kölner Str. 133, 53894 Mechernich, 02443/911919 
Lambertus-Apotheke, Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen, 02251/3286 
Dienstag, 27. Oktober 2020 
Südstadt-Apotheke, Gottfried-Disse-Str. 48,53879 Euskirchen, 02251/1293880 
Bären-Apotheke, Kaiser-Wilhelm-Platz 2, 53919 Weilerswist, 02251/74422 
Mittwoch, 28. Oktober 2020 
Apotheke am Kreiskrankenhaus, Stiftsweg 17, 53894 Mechernich, 02443/904904 
Victoria Apotheke, Bahnhofstr. 8, 52372 Kreuzau, 02422/94080 
Donnerstag, 29. Oktober 2020 
Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich, 02252-8384590 
Adler-Apotheke, Bahnstr. 31, 53894 Mechernich, 02443/901009 
Freitag, 30. Oktober 2020 
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080 
Elefanten-Apotheke, Josef-Schregel-Str. 68, 52349 Düren, 02421/41647 
Samstag, 31. Oktober 2020 
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642 
Mühlen-Apotheke, Raiffeisenplatz 10, 53881 Euskirchen, 02251/63443 
Sonntag, 1. November 2020 
Adler-Apotheke, Gereonstr. 135, 52391 Vettweiß, 02424/7130 
Adler Apotheke Gerda Schießle e.K., Pützgasse 4, 53881 Euskirchen, 02255 1209 
Montag, 2. November 2020 
Martin-Apotheke, Berliner Str. 46, 53879 Euskirchen, 02251/3530  
Farma Plus-Apotheke, Wirteltorplatz 9, 52349 Düren, 02421/407830 
Dienstag, 3. November 2020 
Adler-Apotheke, Münsterstr. 7, 53909 Zülpich, 02252/2348 
St. Joseph-Apotheke, Im Jagdfeld 50, 50374 Erftstadt, 02235/84999 
Mittwoch, 4. November 2020 
Kolping-Apotheke, Kolpingstr. 3, 53894 Mechernich, 02443/2454  
Ahorn-Apotheke, Valencienner Str. 134, 52355 Düren, 02421/968800 
Donnerstag, 5. November 2020 
Südstadt-Apotheke am Marienhospital Margret Bauer & Dr. Ulrich Bauer OHG, 
Gottfried-Disse-Straße 48, 53879 Euskirchen, 02251/1293880 
Römer-Apotheke, Markt 10, 50374 Erftstadt, 02235/72872 
Freitag, 6. November 2020 
Post-Apotheke, Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660 
Apotheke am Kreiskrankenhaus, Stiftsweg 17, 53894 Mechernich, 02443/904904 
Samstag, 7. November 2020 
City Apotheke, Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042  
Rotbach Apotheke, Bonner Str. 54-56, 50374 Erftstadt, 02235/76355 
Sonntag, 8. November 2020 
Bollwerk-Apotheke Margret Bauer & Dr. Ulrich Bauer OHG, Kälkstr. 22-24, 
53879 Euskirchen, 02251/51285  
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080 
Montag, 9. November 2020 
Apotheke am Bahnhof Margret Bauer & Dr. Ulrich Bauer OHG, Veybachstraße 18, 
53879 Euskirchen, 02251/2019 
Kloster-Apotheke, An Gut Nazareth 8, 52353 Düren, 02421/86928 
Dienstag, 10. November 2020 
Citrus-Apotheke, Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/79140  

NOTDIENST
 N O T R U F N U M M E R N !  

Der ambulante ärztliche Notfalldienst ist unter 116117 (kostenlose 
Rufnummer) zu erreichen. In akuten, lebensbedrohlichen Notfällen – 
Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr erreichen Sie Hilfe unter der Telefon-Nr.: 
112 oder 02251/5036. 
Der Notdienst der Zahnärzte kann unter 01805-986700 abgefragt 
werden. 
Die nächstgelegene notdienstbereite Apotheke erfragen Sie unter  
Telefon-Nr. 0800-0022833 (kostenlos) oder vom Handy: 22833 (69 ct./min). 

Weitere Infos zum Notdienst erhalten Sie unter www.aponet.de 
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Der Bürgermeister der Stadt Zülpich, Postfach 13 54, 53905 Zülpich,  
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Internet: www.stadt-zuelpich.de 
Für den übrigen Inhalt und für den Anzeigenteil verantwortlich: 
Porschen & Bergsch Mediendienstleistungen, 52399 Merzenich,  
Am Roßpfad 8, Telefon (0 24 21) 7 39 12, Telefax (0 24 21) 7 30 11, 
www.porschen-bergsch.de. E-Mail: info@porschen-bergsch.de 
Das Amtsblatt erscheint monatlich und wird kostenlos an die Haushalte 
im Stadtgebiet verteilt. Unverlangt eingesandtes Text- und Bildmaterial 
wird nicht zurückgesandt. Der Umwelt zuliebe auf 100% chlorfreige-
bleichtem Papier gedruckt. Auflage: 9.600 Exemplare 
In unserem Hause gestaltete Anzeigen unterliegen dem Urheberrecht.

Rur-Apotheke, Krauthausener Str. 1b, 52355 Düren, 02421/54632 
Mittwoch, 11. November 2020 
Burg-Apotheke im REWE Markt, Kölner Str. 133, 53894 Mechernich, 02443/911919  
Burg-Apotheke, Zülpicher Str. 30, 52385 Nideggen, 02427/902244 
Donnerstag, 12. November 2020 
Annaturm-Apotheke, Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen, 02251/4311  
Markus-Apotheke, Zülpicher Str. 118, 52349 Düren, 02421/505231 
Freitag, 13. November 2020 
Martin-Apotheke, Kölnstr. 55, 53909 Zülpich, 02252/6662 
Adler-Apotheke, Bahnstr. 31, 53894 Mechernich, 02443/901009 
Samstag, 14. November 2020 
Linden-Apotheke, Zum Markt 1, 53894 Mechernich, 02443/4220  
Neffeltal-Apotheke, Marktplatz 7, 52388 Nörvenich, 02426/4067 
Sonntag, 15. November 2020 
Martin-Apotheke, Berliner Str. 46, 53879 Euskirchen, 02251/3530  
Kolping-Apotheke, Kolpingstr. 3, 53894 Mechernich, 02443/2454 
Montag, 16. November 2020 
Apotheke am Winkelpfad, Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen, 02251/2696  
Kreuz-Apotheke, Hauptstr. 7, 52372 Kreuzau, 02422/94000 
Dienstag, 17. November 2020 
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642 
Post-Apotheke, Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660 
Mittwoch, 18. November 2020 
Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich, 02252-8384590 
Lambertus-Apotheke, Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen, 02251/3286 
Donnerstag, 19. November 2020 
City Apotheke, Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042 
Apotheke am Kreiskrankenhaus, Stiftsweg 17, 53894 Mechernich, 02443/904904 
Freitag, 20. November 2020 
Bollwerk-Apotheke Margret Bauer & Dr. Ulrich Bauer OHG, Kälkstr. 22-24, 
53879 Euskirchen, 02251/51285  
Ahorn-Apotheke, Valencienner Str. 134, 52355 Düren, 02421/968800 
Samstag, 21. November 2020 
Apotheke am Bahnhof Margret Bauer & Dr. Ulrich Bauer OHG, Veybachstraße 18, 
53879 Euskirchen, 02251/2019 
Engel-Apotheke, Kölner Str. 51, 53919 Weilerswist, 02254/6504 
Sonntag, 22. November 2020 
Adler-Apotheke, Gereonstr. 135, 52391 Vettweiß, 02424/7130  
Burg-Apotheke, Zülpicher Str. 30, 52385 Nideggen, 02427/902244 
Kurzfristige Änderungen des Notdienstes sind möglich! Erfragen Sie den aktuellen Apotheken -
notdienst: Tel.-Nr. 0800 - 00 22833 (kostenlos) oder vom Handy: 22 8 33. Den aktuellen 
Notdienstplanfinden Sie auch unter: www.Martin-Apo.com. Arztrufzentrale für den ärztlichen 
Notdienst/Bereitschaftsdienst: 116-117. In akuten, lebens bedrohlichen Fällen = Rettungswagen. 
Notarzt, Feuerwehr erreichen Sie Hilfe unter der Tel.-Nr. 112 oder 02251 - 5036. Notdienst der 
Zahnärzte: Tel.-Nr. 01805 - 98 67 00 

Tierärztlicher Notdienst 
24./25.10. Praxis Hülsmann/Unland, Mechern.-Kommern, Tel.: 02443-6638 
31.10. Praxis Braßeler, Mechern.-Holzheim, Tel.: 02484-9186793 
1.11. Praxis Minister, Bad Münstereifel, Tel.: 02253-542354 
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Gottesdienste an den Wochenenden  
vom 24.10.2020 bis 15.11.2020 im Sendungsraum Zulpich 

Samstag, 24. Oktober 
09.00 Uhr  Juntersdorf                                    Hl. Messe 
17.00 Uhr  Zülpich u. Wollersheim                 Sonntagvorabendmesse 
18.30 Uhr  Schwerfen u. Bürvenich                 Sonntagvorabendmesse 
Sonntag, 25. Oktober 
08.00 Uhr  Zülpich                                          Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich u. Niederelvenich              Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich u. Ülpenich                       Hl. Messe 
18.30 Uhr  Zülpich u. Füssenich                      Hl. Messe 
Samstag, 31. Oktober 
09.00 Uhr  Juntersdorf                                    Hl. Messe u. Gräbersegnung 
15.00 Uhr  Nemmenich, Enzen, Embken,        Andacht auf dem Friedhof mit 
                  Muldenau, Bessenich, Merzenich  Gräbersegnung 
16.30 Uhr  Wollersheim                                  Gräbersegnung, anschl. Sonntag- 

vorabendmesse 
17.00 Uhr  Zülpich                                          Sonntagvorabendmesse 
18.00 Uhr  Schwerfen u. Bürvenich                 Gräbersegnung, anschl. Sonntag- 

vorabendmesse 
Sonntag, 1. November - Allerheiligen 
08.00 Uhr  Zülpich                                          Hl. Messe 
09.00 Uhr  Niederelvenich                               Gräbersegnung, anschl. Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich                                          Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich                                          Hl. Messe 
11.00 Uhr  Ülpenich                                        Hl. Messe u. Gräbersegnung 
15.00 Uhr  Zülpich, Wichterich, Lüssem,  
                  Lövenich, Sinzenich, Dürscheven   Andacht auf dem Friedhof mit 
                                                                       Gräbersegnung 
16.30 Uhr  Hoven, Langendorf u.                    Andacht auf dem Friedhof mit  
                  Oberelvenich                                 Gräbersegnung 
18.30 Uhr  Zülpich u. Füssenich                      Hl. Messe 
Montag, 2. November - Allerseelen 
09.00 Uhr  Bürvenich                                      Hl. Messe 
18.00 Uhr  Rövenich                                        Gräbersegnung, anschl. Hl. Messe 
18.30 Uhr  Zülpich                                          Hl. Messe 
Samstag, 7. November 
09.00 Uhr  Juntersdorf                                     Hl. Messe 
17.00 Uhr  Zülpich u. Wollersheim                  Sonntagvorabendmesse 
18.30 Uhr  Schwerfen u. Bürvenich                 Sonntagvorabendmesse 

Sonntag, 8. November 
08.00 Uhr Zülpich                                            Hl. Messe 
09.30 Uhr Zülpich u. Niederelvenich                Hl. Messe 
11.00 Uhr Zülpich u. Ülpenich                         Hl. Messe 
18.30 Uhr Zülpich u. Füssenich                       Hl. Messe 
Samstag, 14. November 
09.00 Uhr Juntersdorf                                      Hl. Messe 
17.00 Uhr Zülpich u. Wollersheim                   Sonntagvorabendmesse 
18.30 Uhr Schwerfen u. Bürvenich                   Sonntagvorabendmesse 
Sonntag, 15. November 
08.00 Uhr Zülpich                                            Hl. Messe 
09.30 Uhr Zülpich u. Niederelvenich                Hl. Messe 
11.00 Uhr Zülpich u. Ülpenich                         Hl. Messe 
18.30 Uhr Zülpich u. Füssenich                       Hl. Messe 
Die weiteren Gottesdienste an den Werktagen entnehmen Sie bitte den aktuellen 
Pfarrmitteilungen kreuzfidel, die in allen Pfarrkirchen ausliegen oder unserer 
homepage www.pfarrverband-zuelpich.de 
Die weiteren Gottesdienste an den Werktagen entnehmen Sie bitte den aktuellen 
Pfarrmitteilungen kreuzfidel, die in allen Pfarrkirchen ausliegen oder unserer 
homepage www.pfarrverband-zuelpich.de  

Ev. Christus-Kirchengemeinde Zülpich 
Alle Gottesdienste können Sie wieder live oder auch online unter 

www.ev-christuskirche-zuelpich.de mitfeiern, dort finden Sie auch alle 
aktuellen Informationen. 

25.10. Gottesdienst, 10.00 Uhr 
31.10. Reformationstag, 19.00 Uhr 
01.11. kein Gottesdienst 
08.11. Gottesdienst, 10.00 Uhr 
15.11. Gottesdienst, 10.00 Uhr 
18.11. Buß - und Bettag, 19.00 Uhr 
22.11. Gottesdienst, 10.00 Uhr 

Aktuelle Informationen zu den Adventsgottesdiensten finden Sie auf 
unserer Website. 
Gottesdienste finden - wenn möglich - im Gemeindegarten unter freiem Himmel 
statt, ansonsten in der Christuskirche. Wir bitten um Anmeldung unter 
02252/2717 bis freitags 12 Uhr. Bitte denken Sie an einen Mund-Nasenschutz. 
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Ev. Öffentliche Bücherei: Geöffnet Do 14.30 – 19 Uhr. Sie können auch über 
https://www.eopac.net/BGX710002/ nach Büchern suchen, diese bestellen und 
diese freitags morgens zwischen 9 und 12 Uhr im Gemeindebüro abholen. Sie 
erreichen die Bücherei Di 14.30-16.30 Uhr und Do 14.30-19 Uhr unter 02252-
8365444. 

Hilfestellungen: Einkaufshilfen etc. bieten wir gerne Menschen an, die aus 
gesundheitlichen Gründen oder aufgrund des Alters besonders vorsichtig sein 
müssen. Freiwillige Angebote gibt es viele - scheuen Sie sich nicht, diese anzu-
nehmen! Wenden Sie sich ggfs. bitte an das Gemeindebüro. 

Seelsorge: Findet natürlich auch weiterhin statt. Wenn Sie Pfarrerehepaar 
Zumbusch gerne sprechen möchten, melden Sie sich bitte. 

Gruppen und Kreise: Beginnen teilweise langsam wieder. Bitte erkundigen Sie 
sich jeweils im Gemeindebüro. 

Conny ist wieder da….. 
Deshalb lädt die Evangelische Öffentliche Bücherei Zülpich, Frankengraben 41, 
Kinder von 4 – 8 Jahren zu einer Vorlesestunde in den Pfarrgarten ein.  

Sonja Schleiermacher und ihrer Handpuppe Conny lesen und zeigen dieses Mal 
das Buch „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ von Tilde Michels und  
Reinhard Michl. 
In einer Nacht bei bitterer Kälte und Schneesturm klopfen nacheinander ein 
Hase, ein Fuchs und ein Bär an Wanjas Tür und bitten um Einlass. Er gewährt 
ihnen allen Asyl und gemeinsam verbringen sie friedlich die Nacht. Am nächsten 
Morgen aber, schleichen sie sich aus Angst voreinander aus dem Haus. 

Wann: Dienstag 10. November 2020 von 15.00 – 15.45 Uhr 
Wo: im Pfarrgarten der Ev. Christuskirche 

Wir bitten um Anmeldung in der Bücherei, tel. (02252. 8365444 ),   
Dienstag, 14.30 - 16.30 Uhr 
Donnerstag, 15.30 - 19.00 Uhr, 
oder per E-Mail: ev-buecherei-zuelpich@t-online.de 
weil die Teilnehmerzahl auf 10 Kinder begrenzt ist.  

Bitte eigene Sitzkissen mitbringen. Eine Anwesenheitsliste wird ausgelegt. 

VEREINSMITTEILUNGEN

Montag, 09.11.,  
Gedenken der Reichspogromnacht. 

Am 09.11.2020 findet auf dem Gelände des Klosters Marienborn im Innen-
hof an der Gedenkstele eine Gedenkfeier am Tag der Reichspogromnacht 
statt. Wir möchten den Opfern der Verfolgung im sogenannten "Dritten 
Reich" gedenken. Mitarbeitende aus der ev. und kath. Jugend sowie Mitar-
beiter aus Marienborn gestalten diesen Abend. Herzliche Einladung an 
Alle. Anschließend sind Sie zum Aufwärmen zu einem warmen Getränk 
eingeladen. 
Die genaue Uhrzeit, wann die Gedenkveranstaltung stattfinden wird, entnehmen 
Sie bitte der Tageszeitung oder der Webseite der Ev. Christuskirche Zülpich, da 
die Uhrzeit bei Redaktionsschluss noch nicht feststand. 

SV Sinzenich 1920 e.V. informiert.   
Das einhundertjährige Bestehen des SV Sinzenich 1920 e.V. können 
wir in diesem Jahr leider nicht feiern. Daher hat sich der Vorstand 
und das Festkomitee entschieden die geplanten Familientage auf das nächste Jahr 
im September zu verschieben. 

Bleiben Sie gesund 

Hohe Auszeichnungen  
bei der KG Blau-Gold Bessenich 

Zur Open-Air Versammlung hatte die KG Blau Gold Bessenich ihre Mitglieder am 
Samstag 12.September an die Wagenbauhalle geladen. 
Der erst kürzlich neu gewählte Vorstand berichtete über die bisherigen Tätigkeiten 
und was in Corona-Zeiten in der bevorstehenden Session machbar erscheint bzw. 
ausfallen muss. 
Höhepunkt war aber die Auszeichnung verdienter Mitglieder durch den Vize-
Präsident des Regionalverband Düren, Dieter Vogel.  
Mit dem RVD Orden in Gold wurde der langjährige Vorsitzende Heinz Biller 
ausgezeichnet. 
Dieter Vogel wusste zu berichten, dass Heinz Biller auch für seine Heimat-KG in 
Geich vor vielen Jahren ein eigenes Lied, während seiner Prinzen-Regentschaft 
komponierte.  
Ebenfalls erhielt Helmut Valder, Gründungsmitglied der KG und viele Jahre im 
Vorstand tätig, den Orden des RVD in Gold. 
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Neuwahlen der  
Hovener Jungkarnevalisten  

Zülpich gegr. 1963 e.V. 
    am 18.09.2020 fand im Forum Zülpich unsere  
Jahreshauptversammlung inkl. Neuwahlen statt. 

Bis ins Jahr 2023 besteht der Vorstand nunmehr aus: 
Präsident: Gerd Wallraff (Wiederwahl) 
stv. Präsident: Markus Booch (Wiederwahl) 
Kommandant: Rolf Kogel (Neuwahl - vorher stv. Kommandant) 
stv. Kommandant: David Schleifer (Neuwahl) 
Schatzmeister: Alina Schleifer (Wiederwahl) 
stv. Schatzmeister: Ralf Koch (Wiederwahl) 
Schriftführer: Oliver Hohn (Wiederwahl) 
stv. Schriftführer: Thomas Sobizack (Wiederwahl) 
Beisitzer: Tim Undorf (Neuwahl)  
Beisitzer: Hans-Dieter Schaeben (Wiederwahl)  
Beisitzer: Jörg Wirtz (Wiederwahl) 

Ralf Diefenthal scheidet nach 12-jähriger Vorstandsarbeit (davon viele Jahre als 
stellvertretender Kommandant und zuletzt als Beisitzer) auf persönlichen Wunsch 
hin aus dem Vorstand aus. 
Franz Becker scheidet nach 20-jähriger Vorstandsarbeit (davon 15 Jahre als 
Kommandant und 5 Jahre als stv. Kommandant) aus gesundheitlichen Gründen 
aus dem Vorstand aus. 
Der gesamte Vorstand bedankt sich bei Ralf Diefenthal und Franz Becker für die hervor-
ragenden und außerordentlichen Leistungen in den vergangenen 2 Jahrzehnten! 
Die weitere Würdigung Ihrer Verdienste erfolgt beim nächsten Corpsappell. 
Bereits in der Versammlung wurde auf Antrag des Präsidenten Gerd Wallraff 
unser langjähriger Kommandant Franz einstimmig von der Versammlung zum 
Ehrenkommandanten ernannt! 
Eine mehr als verdiente Ehrung für eine Person, die die Geschicke des Vereins 
20 Jahre mitgeleitet hat. 

Herzlichst 
Vorstand der Hovener Jungkarnevalisten Zülpich gegr. 1963 e.V. 

Erfolgreiche „Tümpel-Trophy“ in Zülpich 

Am 26./27. September trug der Ruder- und Segelclub Zülpich die 41. auch 
„Tümpel Trophy“ genannte Landesmeisterschaft der Katamarane Hobie Cat 14 
und Hobie Cat 16 als NRW Landesmeisterschaft aus.  
In der Klasse der 14 Fuß langen Katamarane konnte sich André Hauschke nicht 
nur die RSCZ - Clubmeisterschaft sichern, er gewann auch den NRW -Meistertitel. 
Bei den 16ern errangen Markus und Claudia Holbach vom RSCZ den Titel des 
NRW - Vizemeisters und sicherten sich zugleich den Titel des Clubmeisters. 
Das Rennen fand unter der Schirmherrschaft des Zülpicher Bürgermeisters Ulf 
Hürtgen statt, der das Renngeschehen vom Wasser aus begleitete. 
Das Thermometer zeigte am Sonnabend noch 12 Grad Celsius. Nieselregen, 
unterbrochen durch kräftige Regenschauer, kündigten den nahenden Herbst an. 
Die sehr ungemütliche Wetterlage sorgte jedoch für einen stetigen Wind aus 
nördlicher Richtung und somit für gehörigen Vortrieb. Nach dem Grußwort des 
Schirmherrn lies Wettfahrtleiter Heinz Robens die insgesamt 26 Crews zunächst 
vier Läufe absolvieren. Am Sonntag wurden bei nun trockenerem Wetter weitere 
zwei weitere Läufe gesegelt. 
Als beste Crew der Klasse Cat 16 wurden Ingo Delius und Sabine Delius-Wening 
NRW - Landesmeister. Den Wanderpokal für die beste Nachwuchscrew nahm dieses 
Jahr Katharina Holbach vom RSCZ als Steuerfrau eines Hobie Cat 16 entgegen. 
Der schnellste Segler der 14er wurde Friedhelm Weller vom Segelverein Dümmer 
- Lembruch e.V. Als Mitglied eines niedersächsischen Vereins konnte er zwar 
nicht NRW - Landesmeister werden, sicherte sich jedoch wertvolle Punkte für die 
Rangliste der deutschen Meisterschaft. 
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T.B.-S.V. Füssenich-Geich 1895 e. V. 
Heimspiele der Seniorenmannschaft des TBSV 

Sonntag, 15.11.2020        14:30 Uhr        TBSV          - DHO 
Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Auf ihren Besuch freut sich 
der TBSV Füssenich-Geich 1895 e.V. 

Justiz-Club Düren  
sucht Text-und Bildmaterial über die  

"Königlichen Gendarmerien" in der Zülpicher Börde. 
In den Jahren 1812 bis 1918 waren in Preußen Gendarmerien errichtet worden, 
die auf Grund der Erfahrungen aus der französischen Besetzung hervorwuchsen. 
Sie waren den damaligen Kriegsministerien und hinsichtlich der Gerichtsbarkeit 
dem preußischen Militär unterstellt.  

Auch in der Zülpicher Börde wurden während der Monarchie "Königliche 
Gendarmerien" in den ländlichen Gebieten installiert. So zum Beispiel die 
"Königliche Gendarmerie-Station Düren", Mühlenweg 62-64. 

Im später folgenden Nationalsozialismus nannte man die Gendarmerien dann 
"Landjägereien". 

Heinz-Peter Müller aus Füsse-
nich, Gründer und Betreiber  
des Portals "www.justizclub-
dueren.de" bittet die Bürgerinnen 
und Bürger aus der Region um 
Text- und Bildmaterial zum Thema 
aus den Jahren 1812-1945. 

Die eMail-Adresse findet man im 
Portal: www.justizclub-dueren.de  

Ordnungshüter in Düren um 1919. 
Quelle: Sammlung Justiz-Club 
Düren 

Aus den Fraktionen 
Für den Abdruck und den Inhalt der vorgelegten Berichte 

sind die Fraktionen selbst verantwortlich 

CDU Zülpich geht gestärkt aus der Kommunalwahl hervor 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
bei der Kommunalwahl am 13. September haben uns 44,64 % der Wählerinnen 
und Wähler bei der Ratswahl ihr Vertrauen ausgesprochen. Unsere 14 Ratsmit-
glieder wurden hierbei allesamt direkt in ihren Wahlbezirken gewählt. Unser 
Bürgermeister Ulf Hürtgen wurde mit 59,5 % der Stimmen eindrucksvoll im Amt 
bestätigt. 
Unser langjähriger Fraktionsvorsitzender Ralf Engels verpasste zu unserem Leid-
wesen den erneuten Einzug über die Reserveliste, weswegen wir am 16. 
September eine komplett neue Fraktionsführung gewählt haben. 
Künftiger Fraktonsvorsitzender ist Herr Timm Fischer aus der Kernstadt. Sein 
Stellvertreter ist Herr Heiko Kusserow aus Rövenich und Herr Theo Schwellnuss 
aus Mülheim-Wichterich ist der zweite Stellvertreter. 
Wir möchten unsere sachorientierte und bürgernahe Arbeit zum Wohle unserer 
Stadt auch in der neuen Wahlperiode fortsetzen. Keinesfalls werden wir uns auf 
unserem Wahlerfolg ausruhen. Vielmehr werden wir auf einer Klausurtagung 
gegen Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres genau analysieren, in welchen 
Bereichen wir noch besser werden können und ob wir auf die Fragen und 
Themen unserer Zeit noch bessere Antworten geben können: 
• Wie können wir in Zülpich mit einem maßvollen Flächenverbrauch bezahl-

baren Wohnraum schaffen? 
• Wie können wir auf die sich verändernde Mobilität in unserer Gesellschaft 

vor Ort die richtigen Antworten geben? 
• Welche Rolle spielt künftig die Bördebahn für unsere Stadtentwicklung, auch 

in Kombination mit dem Thema Wohnen an der Schiene? 
• Wie können wir die Energiewende vor Ort sinvoll begleiten, mit Pragma-

tismus statt Ideologie? 
• Auf welchem Weg kann die Digitalisierung (auch aber nicht nur in den Schulen) 

uns vor Ort besonders nützlich sein? 

• Wie können wir der zunehmenden Verkehrsbelastung zahlreicher Straßen 
auf unseren Ortschaften mit geeigneten Maßnahmen begegnen? 

Bei all diesen Fragen steht unser Grundsatz an erster Stelle, die Stadt Zülpich 
behutsam weiterentwickeln zu wollen. Bürgerbeteiligung, wie beim integrierten 
Handlungskonzept für die Innenstadt praktiziert, wird weiterhin unsere Arbeit 
bereichern. Auch Ihr Ratsmitglied oder die OrtsvorsteherInnen freuen sich über 
Ihre Hinweise und Anregungen für Verbesserungen im Alltag.  
Vielen Dank! 
Ihre CDU-Fraktion im Rat der Stadt Zülpich

Liebe Zülpicherinnen und  
Zülpicher! 

Die SPD Fraktion bedankt sich bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen bei 
der Kommunalwahl am 13.September 2020. Dank Ihrer Stimmen wird die SPD 
Fraktion mit 8 Sitzen weiterhin die zweitstärkste Kraft im Rat sein. Erneut in den 
Rat gewählt wurden Andre Heinrichs aus der Kernstadt, Josef Heinrichs aus Sinze-
nich, Gerd Tillmann aus Schwerfen, Christine Bär aus Bessenich und Marina 
Weber aus Hoven. Neu in den Rat gewählt wurden Pia Bücker aus Hoven, Marvin 
Strick aus Bürvenich und Marvin Klinger aus Füssenich. Mit diesen drei Neuzugän-
gen hat sich die SPD-Fraktion erheblich verjüngt. Die drei Neuen werden in den 
nächsten Jahren ein wachsames Auge auf die Umwelt- und Klimapolitik haben. 
Auch die bisherigen Ortsvorsteher der SPD konnten „Ihre Orte“ halten. In den 
folgenden Ortschaften erhielt die SPD erneut die meisten Stimmen, so dass dort 
die bisherigen Ortsvorsteher Ihre erfolgreiche Arbeit weiter fortsetzen können. 
Dies sind für Sinzenich Josef Heinrichs, für Niederelvenich Heinz Hettmer, für 
Füssenich Siegfried Schäfer und für Bessenich Christine Bär.  
Nach der ersten Sitzung des neuen Rates Anfang November wird die SPD-Fraktion 
alles tun, um ihr Wahlprogramm umzusetzen. Ein Schwerpunkt wird sein, den 
Öffentlichen Personennahverkehr mit Bus und Bördebahn attraktiv zu machen 
und den Radverkehr zu stärken. Daneben werden wir die Finanzen im Blick 
haben müssen, denn neue Belastungen darf es nicht geben. 
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Leider hat uns alle die Corona-Krise weiterhin im Griff. Urlaub, Feiern, Martinszüge, 
alles was immer schon selbstverständlich war wird nun zum Risiko und findet im 
Zweifel nicht statt. Für alle eine große Belastung und Herausforderung. Daher ist 
es im Winter besonders wichtig, auf die Regeln AHA + L zu achten. A für Abstand, 
H für Händewaschen, A für Alltagsmasken und L für regelmäßiges Lüften. 
Bitte beachten Sie die Regeln als Schutz für Sie und alle Mitmenschen. So 
kommen Sie hoffentlich gesund durch Herbst und Winter. 
Für die SPD Fraktion  
Christine Bär 

Gemeinsam mit Ihnen können wir etwas erreichen 
Bei der Kommunalwahl am 13. September konnten wir unsere Stimmen im 
Vergleich zur letzten Wahl fast verdoppeln. Mit vier statt bislang zwei Ratsmit-
gliedern starten wir in die Arbeit. Vorsitzende unserer neuen Fraktion ist wie 
bislang Angela Kalnins, ihre Stellvertreterin ist Angelika König, weitere Ratsmit-
glieder sind Bernd Schierbaum und Theo Trösser. Wir bedanken uns herzlich 
bei allen Zülpicher*innen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. 
Würde die Partei der Nicht-Wähler*innen ebenfalls im Stadtrat sitzen, so stell-
ten sie trotz leicht gestiegener Wahlbeteiligung die stärkste Fraktion. Das 
möchten wir ändern. Wir wollen in den kommenden fünf Jahren daran arbeiten, 
mehr Menschen zu erreichen und die Bedeutung von Kommunalpolitik zu 
vermitteln. Wichtig ist uns dabei, die Zülpicher*innen intensiver einzubinden. 
Wir brauchen Ihre Ideen, um das vorhandene Potential zu nutzen. 
Eine gute Möglichkeit sich einzubringen, ist der Bürger*innen-Antrag nach §24 
der Gemeindeordnung NRW. Es reicht aus, sich auf diesen Paragrafen zu berufen, 
damit Ihr Antrag in einem städtischen Ausschuss von der Politik behandelt 
werden muss. Uns geht es nicht darum, eine Serviceleistung für das 
Einbringen Ihrer Interessen anzubieten, sondern vielmehr Sie zu motivieren, 
selbst aktiv zu werden. 
Wir sind auch nach der Wahl der Überzeugung, dass das Baugebiet Seeterras-
sen zu verhindern ist. Nach der Wahl wurden Stimmen laut, die das Ergebnis 
als Votum für das Baugebiet ansehen. Das können wir nicht nachvollziehen. Eine 
Wahl ist keine Abstimmung über ein einzelnes Thema. Wir setzen uns weiter-
hin für eine zukunftsgerechte Stadtplanung ein, die weniger Flächen verbraucht 
und neue Bauformen fördert. Das Planverfahren für die Seeterrassen läuft weiter. 
Die Widersprüche aus der ersten Offenlage müssen zunächst ausgewertet 
werden. Gutachten sind zu erstellen. Danach muss der Stadtentwicklungsaus-
schuss dem Plan noch einmal zustimmen oder er kann ihn auch mehrheit-
lich ablehnen. Im Anschluss erfolgt gegebenenfalls eine weitere Einwendungs-
phase. Alle eingehenden Einwendungen müssen dann rechtssicher entkräftet 
werden. Und letztlich bleibt auch noch der Klageweg. 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Zülpich: 0157/34605174 
E-Mail: info@gruene-zuelpich.de 

Sehr geerhte Damen und Herren, 

nun sind die Kommunalwahlen vorbei und es liegt ein deutliches Ergebnis vor. 
Herrn Bürgermeister Hürtgen und der CDU ist zu gratulieren.  

Wir werden weiterhin eine konstruktive Arbeit zum Wohl unserer Stadt leisten. 
Ein besonders Thema, das auch unseren Wahlkampf geprägt hat, ist die Schaf-
fung von einheitlichen Standards auf ALLEN Spielplätzen. Es liegt eine umfang-
reiche Bestandsanalyse vor, die als Ausgangspunkt einer Optimierung betrachtet 
werden kann. Wir gehen davon aus, dass unsere Vorschläge auf eine breite Mehr-
heit im neuen Rat treffen werden.  

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den vielen Bürge-
rinnen und Bürgern bedanken, die vor Ort mit uns gemeinsam sowohl 
das Spielplatzwesen, aber auch die kritischen Verkehrspunkte aufge-
zeigt haben. Ohne Ihre Hilfe hätten wir kein Konzept erstellen können.  

Es hat sich gezeigt, dass sich so mancher Bürger einen engeren Kontakt zur 
Verwaltung, aber auch zu den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern wünscht. Die 
Grünen haben nun einen Vorschlag entwickelt. Es soll ein sogenannter 
„Beschwerdeausschuss“ etabliert werden. Damit könnte es vielen von Ihnen 
leichter fallen, einen direkten Weg in die Pokitik oder die Verwaltung zu finden. 
Diesen Vorschlag werden wir unterstützen. 

Als FDP Zülpich werden wir weiterhin eine bürgernahe Themenpolitik als Hand-
lungsgrundlage anbieten. Wir werden auch weiterhin versuchen, die Seeterras-
sen zu verhindern. Es hat sich eine Art Bürgerinitiative mit dem Namen 
„Lebensraum Wiese“ entwickelt. Diese wird von uns vollumfänglich unter-
stützt. Bei dieser Initiative kann jeder mitmachen. Die Experten stehen mit Rat 
und Tat bereit, um auch gleich vor der eigenen Haustüre der Artenvielfalt Platz zu 
geben. 

Weiterhin hat die Arbeitsgemeinschaft bestehend aus BÜRGERN, Verwaltung und 
Politik – genannt Bürgerwerkstatt – viele tolle Vorschläge entwickelt, die wir bei 
Akquise der Fördergelder, in den nächsten Jahren gemeinsam bearbeiten können. 

Sie sehen: Zusammen sind wir Zülpich ! 

Ihre FDP Fraktion Zülpich. 

Kommunalwahl! Und nun? 
Nach der Wahl, Gedanken zur Kommunalwahl  

Die "Schlacht" ist geschlagen, was hat sich verändert, was muss sich ändern? 
Im Prinzip hat sich substantiell seit rund 70 Jahren nicht viel verändert, die CDU 
bleibt mit Abstand wieder die stärkste Fraktion, aber wiederum knapp vor der 
absoluten Mehrheit. Es folgen SPD und Grüne, danach die FDP und wir die UWV. 
Vergleichbar mit dem letzten Wahlergebnis von 2014 ist das nicht, da JA und 
Linke nicht mehr antraten, dafür aber neu "die Partei". Auch Bürgermeister Hürtgen 
(CDU) ist im Amt direkt deutlich bestätigt worden. 
Auf Rat und Bürgermeister kommen nun große neue Aufgaben zu, gilt es doch 
die Corona-bedingte Finanzplanung enkeltauglich zu gestalten. Auch wenn die 
Finanzierung der Corona-Folgen über 25 Jahre getilgt werden sollen, ist das ja 
nur eine Verschiebung in die Zukunft, womit dann in der Tat unsere Enkel belas-
tet werden. 
Konkretere Themen sind weiterhin:  
Die erwartbare Finanzierungslücke des Gartenschauparks, sowie die Finanzie-
rung des Schulbesuches auswärtiger Schüler.  
Auch wird sich in den nächsten 5 Jahren herausstellen, wie gut die Bördebahn 
angenommen wird und dem Zusammenhang die Sinnhaftigkeit des Betriebes der 
Buslinie 774. Denn wer diese Musik bestellt, der muss sie auch bezahlen. 
Ebenso wird die Diskussion um das geplante Baugebiet Seeterrassen / Weiße 
Stadt mit den dabei erwartbaren infrastrukturellen Problemen weiter geführt 
werden müssen.  
Soweit ein kurzer Abriss über größeren Themen, wobei Straßen- und Brücken-
reparaturen und die Pflege der städtischen Gebäude noch gar nicht quantifiziert 
werden.  

Getreu dem Spruch von Sepp Herberger:  "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" 
bleiben wir weiter am Ball 

Ihre UWV-Zülpich 
Dipl.-Kfm. Gerd Müller 

Mehr Info bei www.uwv-zuelpich.de 
0163 13 70 863 
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